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Lichtsignalanlagen 
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Deskriptoren: Straßenverkehnanlage , Leiteinrichtung, Lichtsi~nalanlage, Signalgeber, Zwischenzeit 

Verbindlich ab 1.5.1979 

D i e s e r S t a n d a r d g i I t fUr neu in Betrieb zu nehmende und fUr umzubauende Lichtsignalanlagen. 

E r g i I t n i C h t fur Haltlichtanlagen an htihengleichen Kreuzungen mit Bahnanlagen der Deutschen Reichsbahn, 
Pionier-, Anschluß- und Werkbahnen. 

I Maße in mm 

lnhal isverzeichnis Seite 

1 . Allgemeines 1 
2. Signalgeber 1 
3. Fahrzeugsignale 2 
4. Straßenbahnsignale 5 
5. Radfahrersignale 5 
6. Fußgängersignale 5 
7. BlinkSignale 6 
8. Richtungswechselsignale 6 
9. Geometrische Anordnung der Signalgeber 7 

10. Verkehrszeichen an Lichtsignalrinlagen 7 
I1 . Verkehrstechnische Grundlagen und Sicher- 7 

heitsforderungen fur Signalprogmmme 

1.  A l l g e m e i n e s  

Die zulässige Htichstgeschwintiigkeit an Lichtsignalan - 
lagen darf 70 km/h nicht ~benteigen. 
Durch Fußgängeranforderung gesteuerte Lichtsignalan- 
lagen sind nur in Ausnahmefällen zu errichten, die Frei- 
gabezeiten der Fußgänger sind Koordinierungrbedingun- 
gen unterzuordnen. 
Benachbarte Lichtsignalanlogen sind zu koordinieren, 
wenn dadurch ein verbesserter Verkehnablauf erreicht 
werden kann. 
Der Ahstand koordinierter Lichtsignolanlogen soll nicht 
größer als 750 m sein, 
Einzeln gesteuerte Lichtsignalanlagen rollen verkehn- 
abhängig betrieben werden. 
Lichtsignalai,lagen sind ober 6 s Gelb oder ~ b e r  Ein- 
und Ausschaltprogmmme ein und auszuschaihn. 

Die Lichtsignale niüssen fur die btreffenden Verkehn- 
teil nehmer eindeutig wahrnehmbar und gegenuber ande- 
ren Verkehnteilnohmrn weitgehend abgeschirmt sein. 

Länger als 10 Tage nicht betriebene Signalgeber sind 
abzudecken oder abzumontieren. 

In verkehrsschwachen Zeiten ( z. B, nachts ) sind ent- 
sprechende Signalprogmmme ( z. B. Kurzprogmmme ) 
zu senden oder die Lichtsignalanlagen obzmchalten. 
Dies gi l t  nicht fur Lichtsignalanlagen, die vorwiegend 
aus Sicherheitsgrunden durchgängig betrieben werden 
.mUssen. 

2. S i g n a l g e b e r  

Mindestlichtsttirke im Neuzustand nach Tabelle 1, 
während des Betriebes durfen die Werte um ein Drittel 
absinken. 

FUr Fahrzeugsignale mussen mindestens die Halfte der 
Werte von Joo ( Halbtreuwinkel ) bei 8' nach unten 
und 11 nach rechts und links erreicht werden. 
Bei Lichtsignalanlagen mit Tag- und Nachtschal tung 
zur Lichtsttirkeänderung sind die Lichtsttirken nachts auf 
25 bis 100 cd zu vermindern. 
Abschirmblenden dUrfen den Sichtwinkel nicht abmindern. 
Die Signalgeber müssen gegen Phantomencheinungen 
weitestgehend geschutzt sein. 
Die farbigen Signalgeber muuen TGL 20684/01 und /06 
entsprechen. Die Signalsichtiläche muß eine nichtglän- 
zende, schwarze Oberfläche aufweisen. 
Die Leuchtieldmasken durfen sich weder durch Witterungs- 
einfl~sse noch durch den Betrieb der Lichtsignolanlage 
verändern. 

Signalgeber mussen horizontal und vertikal ausrichtbar 
sein. 
Wenn infolge ungunstiger Hintegrundverhältnisse die 
Lichtsignale schwer erkennbar sind, müswn Kontrastblenden 
entsprechend Bild 1 um die Signalgeber angebracht werden. 

Fortretzung Seite 2 bis 10 
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Tabelle 1 Mindestlichtsttirken J o in cd fur Signal- , 350 (250) - 7 7 5 ( 7 5 u 0 0 1 2 0 0 ~  
geber ohne ~euchtfeljmaske 

S~gnalfeld / 

S~gnalgebermost 
"-- -- IgrauJ 

Bild 2 Einfahrsignalgeber 2) 

Bild 1 
Kontrastblende 
an einem drei- 
Feldigen Signal - 
geber 

2) 

3. F a h r z e u g s i g n a l e  

3.1. Einfahrsignale 

$54 Signalgeber nach Bild 2 
Signalfolge: Rot, Rot + Gelb, Grün, Grun + Gelb, 

I 

Fokcbahnrcmd IFPhrb0mbegmZU"Q 1 

Gelb, Rot, dy- 
Signalgeber mit 300 mm Leuchtfelddurchmesser sind vor- 
zugsweise in folgender Dri nglichkeit einzusetzen: 

Fi 
- für Rtiumsignale Bild 3 Regelfall fur die Ausrichtung des Signalgebers 
- an Straßen außerhalb von Ortschaften - - an Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

60 km/h Das Erkennbarkeitskriterium bezieht sich nicht auf ver- 

- in koordinierten Straßenzugen kehrsbedingte kurzzeitige Sichtbehinderungen. 

- uber der Fahrbahn Einfahnignalgeber sind rechts neben der Fahrbahn und 
- bei ungunstigen Sichtverhtiltnissen ~ b e r  der Fahrbahn nach Bild 4 anzuordnen. In Aus- 
- bei Signalgebern mit Pfeilmasken nahmeföllen sind sie nur ~ b e r  der Fahrbahn nach Bild 5 
Signalgeber mit 300 mm und 200 mm Leuchtfelddurch- oder nur neben der Fahrbahn nach Bild 6 anzuordnen. 
messer durfen nicht unmittelbar nebeneinander instulliert Bei drei und mehr Fahrspuren pro Zufahrt muß ein Sig- 
werden. Die Kombination von Leuchtfeldern mit 200 mm nalgeber Uber der Fahrbahn angeordnet werden. 
und 300 mm Durchmesser in einem Signalgeber ist un- Bei zwei Fahrspuren pro Zufahrt müssen zwei Signal - 
zulössig. geber angeordnet sein. 

Die Signal isierung einer Fahrspur uber zwei benachbarte 
Einfahrsignalgeber sind in der Regel nach Bild 3 aus- Fahnpuren hinweg ist nicht stutthaft. 1) 
zurichten. Einem Signalgeber mit 200 mm Leuchtfelddurchmeswr 

durfen nur maximal zwei Fahrspuren zugeordnet werden. l) 
Die Lichtsignale mindestem eines Signalgeben jeder 
Signalgruppe mUssen ab 100 m vor der Aufstellinie bis Vor Einfahnignalen muß eine Aufstell - oder Hal tl inie 
zur Aufstell inie bei allen Licht- und Wetterverhtiltnissen nach TGL 12096/02 markiert werden. 
( außer bei dichtem Nebel ) ununterbrochen ekennbar 
sein, fur Straßen außerhalb von Ortschaften gi l t  200 m. 3.2. Spunignal isierung 

Kann dies nicht gewöhrleistet werden, so ist vor der Sie so1 l nur in unbedingt notwendigen Ftil len angewandt 
Lichtsignalanlage das Verkehnzeichen Bild 105 nach werden, z. B. wenn Spuren einer Zufahrt unterschied- 
StVO aufzustellen, l iche Freigabezeiten erhalten. 

1) Gi l t  nicht fUr transportable und fUr üawtellen -Lichbignaianiagen 

2) Die k l 3 e  in Klammern gelten fur Signalgeber mit Leuchtfeldern, die einen Durchmesser von 200 mm haben, 

r - 
Sigoolforben 
f io t ,  Gerb, 

D ' Grun q 
' 

d 51 

-- 

'0 
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Bild 7 buchtfeldmaske fur rotes und gelbes Licht- 
signal 2 )  

Bild 4 Regelfall flir die Anordnung der Einfahnignalgeber 
Maße in m 

i - 

Bild 5 Anordnung der Einfahnignalgeber bei Spur- 
Signal isierung uber ieder Fahnpur - Ausnahme - Bild 8 Leuchtfeldmaske f ~ r  rotes und gelbes Licht- 
fal l Signal -kombinierter Geradeaus- und Abbiege- 

pfeil - Arnnahmefall 2) 

- 
'0 

Bild 6 Anordnung der Einfahrsignalgeber bei unter- 
geordneten Stmßen und Baustellen -Ausnahme- 
fall 0 

In den Leuchtfeldem der Signalgeber sind Richtungs- 
pfeile nach Bild 7 bis 10 anzubringen. 
In einem Signalgeber müssen in allen Leuchtfeldern 
Richtunppfeile gleicher Richtung vorhanden sein. 

8' 
Bei Spunignalisierung sollen in allen Leuchtfeldsm der 
Signalgeber einer Zufahrt Richtungrpfeile angebracht 
werden. 
Signalgeber mit Richtungrpfeilen durfen nicht unmi7tsl- 
bar neben Signalgebem ohne Richtungipfeile angeordnet 
werden. 

Bild 9 buchtfeldmoske für grunes Lichtsignal 2) 
2) siehe Saite 2 
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Bild 10 Leuchtfeldmaske fUr grunes Lichtsignal -kombinier- 
ter Geradeaus-U. Abbiegepfeil -Amnahmfal l 2) 

Die Spunignalgeber sind direkt Uber den zugeordneten 
Spuren oder direkt seitlich neben den signalisierten 
Fahrspuren anzuordnen, bei einer Linksabbiegespur 
links, bei eLner Rechtsabbiegespur rechts neben der Spur. 
Bei zwei und mehr Abbiegespuren muß der entsprechende 
Signalgeber Uber den Abbiegespuren wiederholt werden. 

Bei Spunignalisierung ist konfliktfreie Fahrt in den frei- 
gegebenen Fahrtrichtungen zu sichern, auch gegenuber 
Fußgtingern, Radfahrern und Straßenbahnen.. Alle Fahr- 
spuren der Zufahrt rn-issen alr Richtungsfahopuren mar- 
kiert sein. Die Pfeilmarkierung muß mit den in den 
Leuchtfeldern der Signalgeber angebrachten Richtungs- 
pfeilen ~bereinstimmn. 

3.3. Rechtsabbiegepfeil 

Abmessungen und Anbringung nach Bild 1 1. Er darf 
nicht lauchten, nicht beleuchtet sein und nicht retro- 
reflektieren. 
Er ist anzuwenden, wenn es zur Verbesserung des Vor- 
verkehnablaufes notwendig ist. 
Er darF nicht angewendet werden, wenn in den Leucht- 
feldem des zugehörigen Signalgebers Richtungspfeile 
angebracht sind oder der Rechtsabbieger starke Fuß- 
gängerströme kreuzen muß. 
Er ist mügl ichst nicht anzuwenden, wenn Linksabbieger 
der Gegenrichtung durch Linksabbiegespunignale oder 
Riiumignale konfliktfrei signalisiert werden. 

Bild 11 

Einfahnignal- 
geber. mit Rechts- 
abbiegepfeil 

(StVO Anlage 1, 
Bild 23 ) 2) 

2) siehe Seite 2 

Signalgeber nach Bild 12. 

Slgnalfolge: Dunkel, gruner Pfeil, Dunkel. 

Das Räumignal soll bei innerer Mehrphasigkeit fUr 
konfliktfrei zu fuhrende Linksabbieger angewendet 
werden. 
Der Pfeil i m  Leuchtfeld muß die Ausfahrtrichtung der 
Linksabbieger anzeigen. Der Signalgeber ist möglichst 
so auszurichten, daß das &umignal nur von den betref- 
fenden Linksabbiegern wahrgenommen wird.' 

mit d -  XK) 

noch Bild 5 

Bild 12 Raumignalgeber 
( Signalgeber mit 200 mm Leuchtfelddurch- 
messer sind bis 31 .12.1980 zugelassen ) 

3.5. Geschwindigkeibsignale 

Signalgeber nach Bild 13. 

Signal mit anderer Lampenmotrix bzw. Leuchtbalken 
und andere Funktionsprinzipien, die 'das gleiche Sig- 
nalbild zeigen, sind zulässig. Die angezeigtan Ge- 
schwindigkeiten mussen mindestens in 10 km/h- Schrit- 
ten ( z. B. 35, 45, 55 oder 40, 50, 60 km/h ) ver- 
tinderbar sein. 

Geschwindigkeitssigndgeber sollen in Straßen mit k w r -  
diniert gesteuerten Lichhignalanlagen und bei Signal - 
trichtern angewandt werden. 
Der Geschwindigkeitssignalgebr soll am Beginn der zu 
steuernden Strecke, in der Regel hinter dem Knoten uber 
der Fahrbahn angeordnet werden. 

Bild 13 

Geschwindig- 
keituignalgeber 
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4. S t r a ß e n b a h n s i g n a l e  

Signalgeber nach Bild 14. 
Signalfolge: Haltsignal, Fahrt- frei- Signal in den ange- 
zeigten Richtungen, Haltsignal . 
Durch BI i nken kann der bevorstehende Signalbildwechsel 
angezeigt werden, siehe Signal St 6 b der SO Strab. 

Bei Freigabe einer Fahrtrichtung ist verkehntechnisch 
konfliktfreie Fahrt der Straßenbahn gegen~ber anderen 
Verkehrsteilnehmern ( Kfz, Fußgtinger, Radfahrer ) zu 
sichern. 
Die Vorfahrt der Straßenbahnen untereinander kann im 
Ausnahmefall durch innerbetriebliche Vorschriften gere- 
gelt werden, siehe B 0  Stmb. 

Die Signalgeber sind neben dem Gleis, rechts neben der 
Fahrbahn oder ~ b e r  der Fahrbahn anzuordnen. Wird der 
Signalgeber rechts neben der Fahrbahn angeordnet, so 
darf zwischen Signalgeber und Stmßenbahngleisen nur 
hochstens eine Kfz- Spur und eine Radbahn vorhanden 
sein. 
Bei mehrgleisigen Zufahrten ist jedem Gleis ein Signal - 
geber zuzuordnen, 

Stmßenbahnsignale musen ab 100 m vor dem Signalquer- 
schnitt ununterbrochen sichtbar sein, außer, wenn sich 
unmittelbar vor dem Signalgeber eine Haltestelle befin- 
det. Das Erkennbarkeitskriterium bezieht sich nicht auf 
verkehnbedingte kurzzeitige Sichtbehinderungen. 
Kann die Sichtbarkeit nicht gewtihrleistet werden, so ist 
das Stmßenbahnsignal durch e i n  Vorsignal anzuk~ndigen. 

Kann das zeitlich richtige Fahrt-frei-Signal des Stmßen- 
bahneinfahnignals nicht garantiert werden, so ist am Vor- Bild l 5  Radfahrenignalgeber 

signal statt des Signals " Fahrt frei ist zu emarten " das 
Signal dunkel zu schalten, 

FUr die Signalbilder und fUr die Anordnung der Signal - 
geber gi l t  B 0  Stmb, SO Stmb und StVO. 

vorsignalgeber einfahrs~Igeber 

Bild 14 Stmßenbahnsignalgeber 

5. R a d f a h r e r s i g n a l e  Bild 16 Leuchtfeldmaske fUr rotes und grunes Rad- 
fahrenignal 

Signalgeber nach Bild 15. 
Signalfolge: Rotleuchtendes Fahrmd, Gr~nleuchtendes 
Fahrrad, Rotleuchtendes Fahrmd. 
G sind Leuchtfeldmasken nach Bild 16 anzubringen. 6. F u ß g t i n g e r s i g n a l e  

Radfahrersignalgeber sind in der Regel nur an Knoten mit 
Radbahnen und Radwegen anzuordnen. Sie müssen vor Signalgeber nach Bild 17. 
der Konfl ikfläche angeordnet werden. In zu begründen - Signalfolge: roter stehender Fußgtinger, gruner gehender 
den Ausnahmef~llen konnen sie hinter der Konfliktfläche Fußgtinger, roter stehender Fußgtinger. 
wiederholt werden. G sind Leuchtfeldmasken nach Bild 18 und 19 anzu - 

bringen. 
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Signalgsber sind in der Bewegungsrichtung b r  FuBgonger 
auf b r  gegenuberliegenbn Gehbahn innerhalb der 
markierten Begrenzungs1 inien anzuordnen. Ist der Ab- 
stand der Begrenzungslinien größer als 7,O m, so muß 
beidseits, an der rechten und der linken Begrenzungr- 
linie, je ein Signalgeber angebracht werden. 

Es ist anzustreben,daß Fugeinger die Gehbahn der ande- 
ren Straßenseite in einem Zuge erreichen können. 
Ist das nicht m-lich, SO sind auf dem Fahrbahnteiler 
oder Mittelstreifen Signalgeber aufzustel ien. Bei Mitfel- 
streifen mit Uber 8,O m Breite und bei besonderem Bahn- 
körper der Straßenbahn sind beidseitig der Richtung- 
fahrbahnen Signalgeber aufzustellen. 
Der Fdgängewrkehr uber den besonderen und eigenen 
Bahnkeirpr &r Stmßenbahn hinweg ist signaltechnisch 
oder baulich zu sichern. 

L - rot 

Bild 17 Fußgeingersignalgebr 

I Bild 18 Lwchhldmaske fgr rotes Fußgeingcoignai 

I - 137 I 
Bild 19 buchtfeldmaske fUr grünes Fwßgungeoignal 

7. B I  i n k s i g n a l q  

7.1. Gelbblinken an Lichtsignalanlagen 

Blinkfrequenz: ca, 60 min - ' 
Hell -Dunkel -Zeitverh~ltnis: etwa 1 : 1 

In folgenAn Ftillen ist dar Blinken aller gelben bucht- 
fe lb r  an Lichtsignalanlagen zultlssig: 
- bei kurzzeitigen Ausfal I. von Lichtsignalan lagen 

( gemöß TGL 31874/01, Pkt. 2 ) 
- zur Geweihrleistung der Verkehnsichehit bei Ab- 

schaltung der Signalprogmmme in verkehnannen 
Zeiten. 

Das Gelbbl inken hat bis zum Wiedeminschalten. &r 
Signalprogmmme zu erfolgen. . 

7.2. Rotbl inken 

Signalgeber nach Bild 20. 
Signalfolge: Dunkel, wechselseitiges Rotblinken, 
Dunkel. 
Wuhrend &s Blinkens mvß immer eine &r beiden Rot- 
lampen leuchten. 
BI inkfreqwnz: 60 min '1 
Hell -Dunkel -Zeitverhtiltnis: 1 : 1. 

In folgenden Ful len soll die Sperrung der Fahrbahn 
durch Rotblinken angezeigt werden: - vor Feuenvehmusfahrten und anderen Notdiensten 
- vor Auffahrten zu Fuhren und Anlegestellen und zu 

beweg1 ichen Brücken 
- vor Einflugschneisen von Flugpleitzen. 

Das Rotblinken darf nicht an durch Lichtsignalanlagen 
gesteuerten Knotenpunkbn und in Straßen mit koordi- 
nierter Signalsteuerung angewendet werden. 
Der Signalgeber ist rech&, bei zwei- und mehr Spuren 
in der Zufahrt rechts und links neben der Fahrbahn ader 
rechts und uber der Fahrbahn anzuordnen. 

8. R i c h t u n g s w e c h s e l s i g n a l e  
( Wechselspursignale ) 

Jeder Anwendungsfal l bedarf der Zustimmung des Md I, 
HA Verkehrspolizei und des MN, HV Straßenwesen. 
Signalgeber nach Bild 21. 
Signalfolge: Dunkel, Rotes Kreuz, Grüner nach unten 
weisender Pfeil, Rotes Kreuz, Dunkel. 



U~euchtfe/d d- 200 
Signulforbe : rot 
~ ~ o l s i c h t f i & e  

bchworz ) 

Bild 20 R~tblinksi~nalgeber 

Bild 21 Richtungnvechselsignalgeber 

Rotes und grunes Signalbild durfen nie gemeinsam er- 
scheinen. Das Rüumn einer Fahnpur wird durch das 
rote Signal ( rotes Kreuz ) angezeigt. 
Die Signalgeber müssen mittig ~ b e r  ieder Fahnpur ange- 
ordnet werden, 
Alle Fahrspuren mthsen untereinon&r durch Leitlinien 
oder boulich getrennt sein. Von ie&m Streckenpunkt 
aus mussen mindestens zwei aufeinanderfolgende Signale 
erkennbar sein. Richtungswechselsignalgeber müssen 
mindestens 50 m von Knotenpunkbignaien entfernt sein. 
Richtungswechselbetrieb ist 150 m vor dem eoten Signal - 
queochnitt, sowie vor Knotenpunkten und Einmundungen 
in der Houpt- und Nebenrichtung durch Wechselverkeho- 
reichen Bild 239 nach StVO onzukundigen. 
Die jeweilige Anzeige des Wechselverkehnzeichenr 
muß mit dem Signalbild Uber der Fahrbahn ~bereinstimmen. 

9. G e o m e t r i s c h e  A n o r d n u n g  d e r  
S i g n a l g e b e r  

Nachstehende horizontalen bzw, vertikalen Abstands- 
maße beziehen sich auf die äußeote zugewandte Begren- 
zung der Signalgeber einschließlich Kontmt- und Ab- 
schirmblenden. 

Bei Anordnung seitlich der Fahrbahn - 0,50 bis 2,00 m bis zum Fahrbahnrand, vorzugsweise 
0,50 m - 0'25 bis 2,00 m bis zum Radbahnrand - 1,60 bis 6,00 m bis zur Gleisachse ( 2,15 bis 6,00 m 
im Haltestel lenbereich ),Vergmße- 
rung der Mindertabstander in KrUmmn 
nach B 0  Stmb fur Straßenbahmig- 
nalgeber 

- 0,50 bis 4,00 m vom Fahrbahnrand bis Fußgänger- 
signalgeber - 2,00 bis 2,75 m uber &r Geh- bzw. Rodbahnfläche, 
vorzugrweise 2,50 m ( g i l t  nicht 
fur Stmßenbahnsignalgeber ) 

- 2,00 bis 6,00 m uber Oberkante Gleis fur Straßen- 
bahnsignolgeber, unter Beachtung 
des Regel1 ich~aurnes nach Anwei- 
sung Nr. 3 zur BO- Strab 

- 2,50 bis 10,00 m bis zur Aufstell -&r Hal telinie 
fur Fahrzeug-, Straßenbahn- und 
Blinksignalgeber 

Bei Anordnung uber &r Fahrbahn 

- 4,50 bis 6,50 m uber Fahrbahnobarfltiche fUr Fahr- 
zeug- und Straßen'hhnsignalgeber, 
vorzugsweise 4,50 m 

- 3'00 bis 10,00 m bis zur Aufstellinie fur Einfahr- und 
Stmßenbahnsignalgeber, gi l t  nicht, 
wenn der Signalgeber nur wiederholt 
wird 

Htrhe des Dwdcknopfes bei Lichbignalanlagen mit Fuß- 
gängeranfordenmg 1,O m uber Gehbahnfläche. 

10. V e r k e h r s z e i c h e n  a n  L i c h t s i g n a l -  
a n l a g e n  

Die Erkennbarkeit &r Lichtsignale darf durch Verkehn- 
reichen nicht beeinträchtigt werden. 
An Matten von Einfohnignolen durfen nur die Verkeho- 
zeichen Bild 215, 226, 227, 228, 233, 234, 236, 301, 
401 und 402 nach StVO angebracht werden. 

Baustellen-, tmmpoitable, außerhalb von Orischaften be- 
findliche sowie nicht rechtzeitig sichtbare (z. B. in Krüm- 
men und neue Anlagen während &r Anfangszeit) Lichbig- 
nalanlogen sind durch Verkehozeichen Bild 105 nach 
StVO anzuk~ndigen. 
An gdbbl inkenden Lichtsignalanlagen mUssen die 'Ver- 
kehrszeichen Bild 226 und 227 innenbeleuchtet sein. 
Vorfahrbregelnde Verkehozeichen durfen nur bei Dun- 
kelheit und ausgeschaltetem Signalprogramm leuchten. 

Verkehrszeichen an Einf~hoi~nalen sollen entsprechend 
Bild 22 neben &n Signalgebern auf der &r Fahrbahn 
abgewandten Seite angebracht sein ., 
Signaigebermaste mussen grau, Ausleger grau oder 
schwarz angestrichen sein. 
Signalgekrmcaten mit Verkehnzeichen Bild 226 oder 
227 nach StVO sind noch Bild 22 rundum abwechselnd 
rot und weiß, Signalpberrrtasten mit Verkehozeichen 
Bild 301 nach StVO rundum gelb zu streichen. 

11. V e r k e h r s t e c h n i s c h e  G r u n d  l a g e n ,  
S i c h e r h e i t s f o r d e r u n g e n  f u r  
S i g n a l p r o g r a m m e  

1 1 .I . Übergangszeiten 

Rot + Gelb = 2 s 
GrUn + Gelb = 3 s 
Gelb = 3 s  

11 -2 ,  Zwischenzeiten' 

Fur jede Signalprogramm ist die Kollisionsricherheit 
nachzuweisen. Dazu sind die Zwischenzeiten fur sich 
geftihrhnde Verkehrsströme nach Bild 23 zu ermitteln. 
Bei besonderen ortlichen Verhältnissen, z. B, große 



Die ltlngste Räumzeit und die kurzeste Einfahrzeit be- 
stimmen die maßgebende Zwischenzeit, die dem Sig- 
nalprogmmm zligrunde zu legen ist. 

tR , t und tRK sind genau zu ermitteln, tZ ist auf 
E 

volle Sekunden zu runden. 

1 1 .3. Verriegelung 

Die Freigabezeiten aller sich geftlhrdenden Verkehn- 
ströme sind gegeneinander zu verriegeln ( Grün/Grün- 
Verriegelung ). 

Zur Übemachu ng der Signalprogmmme sollten zusöiz- 
lich Übergangs- und Zwischenzeiten und die Freigabe- 
Zeiten weiterer Verkehrsströme gegeneinander verriegelt 
werden. 

11.4. Lampen~bemachung 

In jeder Schaltgruppe von Einfahrsignalen muß mindestens 
eine Rotlampe auf Lampenausfall uberwacht werden. Bei 
mehr als einem Signalgeber ist die Lampe uber der Fahr- 
bahn zu ubemachen. 
Ist aus 100 m Entfernung nur ein Signal zu edcennen, 
muß diese Rotlampe uberwacht werden. 
Bei mehr als zwei Rotlampen pro Zufahrt in der Haupt- 
richtung soll zusäizlich die Rotlampe rechts neben der 
Fahrbahn ubemacht werden, 
Die Überwachung der Rotlampen von Radfahrer- und 

Bild 22 Beispiel fur die Anordnung von Vedcehn- Fußgtlngenignalen ist anzustreben, insbesondere bei 
Zeichen an ~ignalgebermasten zeitlich versetzt gesteuerten Ubergtlngen Ober Mittel- 

streifen, Fahrbahnteilern und Bahnk6rpem. 

Längsneigung in der Zufahrt, beengte Ausfahrten, hoher Wird der Abbieger konfliktfrei signalisiert, müssen die 
Anteil Langsamfahrzeuge, hoher Anteil oberlanger Rotlampen der querenden Fußgtlnger und Radfahrer ~ b e r -  
Fahrzeuge, sehr geringer Anteil einzelner Verkehn- wacht werden. 
arten,kannen die im Bild 23 fesigelegten Werte ver- Bei Straßenbahnsignalen muß die untere Lampe uber- 
ändert werden. 

wacht werden. 
Diese Änderungen sind in  den Signalprogrammunter- 
lagen schriftlich zu begründen. Die Lampen von RichtungswechseIsignalen sind zu uber- 

FUr Straßenbahnen gelten: 
wachen. 

- fur t~ das Betriebsdiagramm fUr den langsamsten Typ - ~berfahrene Haltereit ( Sperneit ) 11.5. Mindestfreigabezeiten 

3 s bei Val = 30 k m h  Zwischenwerte durch Kfz = 6 s  
m6 s bei VzuI = 50 km/h Interpolation Radfahrer = 6 s 

1 s wenn der Übergang auf das Halts ignal durch Fußgtlnger = 6 s 
Blink- oder Vorsignale angekundigt wird Fußgtinger = 0,5 . t~ + 2 s bei Fahrbahnbreiten 

'0 1 bei Anfahren an einer Einfachhaltestelle un- > 10 m - außer Nachtprogramm 

mittelbar vor der Aufstel linie Straßenbahn l Zug = 8 s 

- fur t~ das Betriebsdiagramm fUr den schnellsten Typ Straßenbahn 1 Zug = 6 s im Nachtprogramm bzw. bei 

- nach Einfachhaltestellen ist mit Anfahren aus dem Vorankundigung 

Stand zu rechnen, mit fliegendem Start in  allen Straßenbahn 2 Zuge = 18s 

anderen Föllen Straßenbahn 2 Zuge = 16 s im Nachtprogramm, wenn 

- bei 6rtl ichen Besonderheiten z, B. Weichen, Bogen, keine Zugb~ndel planmtißig 

Neigungen, statt der Betriebsdiagramme die durch zu erwarten sind, oder wenn 

Zeitmessungen zu ermittelnden Werte. alle Zuge kurzer als 30 m 
sind 

i U 

4 
I 

i 
i 
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H i n w e i s e  

Ersatz fur TG L 12096/04 Aurgab 05.74 
Änderungen gegenuber Ausgabe 05.74: Festlegungen zu Bild 23 der StVO, Gelbblinken, Richtungswechselsignlen, 
Verkehrszeichen an LSA, Verriegelung sich gefdhrdender Freigabeviten und Larnpen~berwachung neu aufgenommen; 
Festlegungen zur Anordnung der Signalgeber, Lichtrteirke und Lichtsteirkewrteilun der Signalgeber, Fußgöinger- 
~bergöingen, Zwischenzeitberechnung und Spunignalisierung geöindert; redaktionell oberarbeitet. 

Entrtanden unhr Berucksichtigung der Konvention vorn 8.11.1968 Ober Verkehrszeichen und -signale. 

Im vorliegenden Standard i s t  auf folgende Unter lagen Bezug genommen: 
TG L 12096/02, TG L 20684/01, TG L 20684/06, TG L 31 874/01 
Verordnung vom 26.5.1977 ~ k r  das Verhalten im Straßenverkehr ( Straßenverkehrs- Ordnung - StVO - ) 
Gbl. I Nr. 20, Seite 257 
Bau- und Betriebsordnung fUr Stmßenbahnen ( B 0  Strab ) - vom 22.1.76 
Anweisung Nr. 32 zur B 0  Strab - Signalordnung fUr Straßenbahnen - ( SO Strab ) 

Irn Zusammenhang mi t  vorliegendem Standard stehen: 
Anlagen des Straßenverkehrs, Leiteinrichtungen; Verkehrszeichen siehe TGL 12096/01 
Anlagen des Stmßenverkehrs; Terminolcgie siehe TGL 12100/01 bis /05 
Anlagen des Straßenverkehrs; Hauptabmessungen von Stadtrtmßen; Knotenpunkte siehe TGL 2341 2/03 



ERLÄUTERUNGEN, BEGRÜNDUNGEN UND ERGÄNZUN GEN ZUM STANDARD TG L 12096/04 

Stand: November 1978 

Verfasser: Dip1 . -1ng . Herbert Pfeifer, VEB Entwurfs- und Ingenieurburo des Straßenwesens 

Lichtsignalanlagen sind Sicherheitseinrichtungen im Straßen- 
verkehr und wichtige btionalisierungsmittel fur den Ver- 
kehnablauf. Sie sind deshalb sehr sorgfältig zu projektiersn, 
zu errichten und zu betreiben. 

Die Überarbeitung der Standards wurde notwendig,weil durch 
die Einf~hrung derSTVO 77, die auch veränderte Festlegun- 
gen zur Lichtsignalregelung enthält, die entsprechenden 
verkehntechnischen Festlegungen im Standard zu verändern 
bzw. zu erganzen waren. Außerdem war es dadurch mögt ich 
auch andere Festlegungen den inzwischen bekanntgeworde- 
nen neuen technischen und W issenschaftl ichen Erkenntnissen 
und praktischen Erfahrungen anzupassen. 
Zudem ktlnnten durch die Einf~hrung neuer Signalgeber 
(300 mm Durchmesser) die Anordnungsforderungen reduziert 
und dadurch nicht unerheblich Masten-, Kabel- und War- 
tungskapazitäten eingespart werden. 
So ist es bei Verwendung von 300er - Signalgebern m6gl ich 
an großen Knotenpunkten 30 bis 50 % der Auslegermasten - - einzusparen. 

Durch die Herausgabe des Standards TGL 12096/04 wurden 
1974 entmalig gesetzliche Festlegungen getroffen die eine 
ausreichende Sicherheit an Lichtsignalanlagen garantieren, 
Unfallanalysen und praktische Erfahrungen ksttitigten die 
Richtigkeit der dort festgelegten Parameter. Da eine ge- 
plante Überarbeitung des bhmenpfl ichtenheftes/24/Con 1970 
zu einem Standard bisher nicht erfolgte, wurden weitere 
Sicherheitsforderungen hinsichtlich der Rotlampen~berwachung 
und der Verriegelung der Freigabezeiten in den Standard 
aufgenommen, sodaß mit E n c h e i ~ n  dieses Standards eine 
fast vollkommene verkehntechnische Sicherung der Licht- 
signalanlage ereicht ist. 

Zu Titel und Titelerganzung 

Dar Standard ist anzwenden bei der Errichtung von Lichtsig- 
nalanlagen auf allen öffentlichen Straßen und Wegen, d.h 
sowohl auf Stadt- als auch auf Lcindstraßen. Obwohl im Stan- 
dard keine Untenchiede zu Straßen außerhalb bebauter Gebie- 
te gemacht werden, so1 I die LSA im Landstraßenneh groß- 
zugiger gestaltet werden, um trotz geringerer Erwartungshal- 
tungen der Kraftfahrer die gleiche Sicherheit wie auf Stad+- 
Straßen zu ermöglichen. Insbesondere ist die Auffälligkeit 
dieser LSA zu erhöhen durch 
- 3(lOer Leuchtfelder - Kontmstblenden 
- grundsätzlich ~ b e r  der Fahrbahn wiederholte Signalgeber 
- Vorankundigung der LSA durch Verkehnzeichen 

Bild 105 der StVO mit Kantenlange 1 100 mm beideneits 
der Fahrbahn 

- Spurmarkierung 

Der Standard gilt fur alle Lichtsignalanlagen die nach 
dem 1 .5.79 in Betrieb genommen werden. Bereits betrie- 
bene Anlagen mussen nur dann den Bedingungen des 
Standards angepaßt werden,wenn das Belassen des bis- 
herigen Zustandes zu einer Verkehrsgefährdung fuhren 
kann.Der Standard gi l t  auch mit im Standard festge- 
legten Einschränkungen fur Baustel lenanlagen und 
sonstige provisorische Lichtsignalanlagen. 

Balatel len - und provisorische Lichtsignalanlagen 

Die Einschrdnkunaen im Standard beziehen sich nur auf die 
Aufstellbedingungen der Signalgeber. In allen anderen For- 
derungen, insbesondere in  der Signalfolge, in den Zwischen- 

zeiten, Lichtstrirka u.a. bestehen keine Untenchiede zu nor- 
malen LSA. Baustellen werden zwar meist durch entsprach - 
ende Verkehnzeichen angekündigt, sie sind jedoch als sei- 
che nicht immer zu erkennen, insbesondere in städtischen 
Gebieten. Eine Lichtsignalregelung wird häufig dann nicht 
erwartet. Zudem wird die rechts i c h  Bedeutung der Farbsig - 
nale durch die StVO an Baustellen nicht verändert, folglich 
durfen den Verkehnteilnehmern auch keine abweichenden 
Verhaltensweisen abgefodert werden. Das wrire z. B. bei der 
in  praxi noch zu beobachtenden Signalfolge: 
Rot, Grun der Fa1 I, wo ein teilweises Ro tuberfahren ver- 
kehntechnisch nicht zu U mgehen ist. 

Baustellen - LSA sind wegen ihres geringen Aufstellungskom- 
forts und wegen ihrer mitunter nicht erwarteten Lage durch 
Verkehnzeichen Bild 105 StVO 100 bis 150 m vor der Licht- 
signalanlage anzukundigen, m6glichst auf beiden Seiten der 
Fahrbahn. 

zu 1. Allgemeines 

Lichtsignalanlagen sind Sicherheitsanlagen des Stroßenver- 
kehn und werden täglich von Millionen bnschen genutzt. 
Sie rationalisieren den Verkehnablauf und erhöhen die Ver- 
kehiuicherheit. 
LSA mussen deshalb sorgfältig geplant , gebaut und betrieben 
werden. Bei jedem Knotenpunktneu- oder -usbau ist von vorn- 
herein zu prüfen, ob, in welchem Umfang und in  welcher Art 
eine Lichtsignalregelung später erforderlich wird. Notwendige 
Erweiterungen und zustitzl iche Ausrüstungen sind bereits bei 
der Entalastattung zu berücksichtigen. 
Lichtsignalisierte Knoten sollen röumlich kompakt sein, um 
die &um- und Einfahrwege und damit die Verlusheiten ge- 
ring zu halten - 
Bei der Errichtung von LSA ist den Belangen des öffentlichen 
Nahverkehnauf Grund seiner hohen verkehnpolitischen Be- 
deutung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Trotz unter- 
schiedlicher, sich teilweise widenprechender Charakteristika, 
Forderungen und Bedurfnisse des tlffentlichen und des indivi- 
duellen Verkehn muß durch geeignete Planunpmaßnahmen 
ein optimaler Verkehnablauf des gesamten Straßenverkehn 
angestrebt werden. Behinderungen des tlffentlichen Nahver- 
kehn so1 len weitgehend vermieden werden. 
Die Forderung, benachbarte LSA zu koordinieren, wenn da- 
durch der Verkehnablauf verbessert werden kann, ist eigent- 
lich mehr ein Hinweis, bei der Einzelanlage grundsätzlich 
das gesamte Straßennetz zu betrachten. 
Die isoliert gesteuerte Einzelanlage in einem Ne tz von LSA 
darf nur die Ausnahme sein, und wenn, dann sollte sie grund- 
sätzl ich verkehnabhängig betrieben werden 
Es sei denn die Umlaufzeiten sind immer kleiner als 50 bis 60 
Sekunhn Neuere Fonchungsepebnissa zeigen, daß bereits 
bei Knotenentfernungen großer 750 m die durch Koordinie- 
rungen gebildeten Pulks zerfallen, deshalb der g e g e n ~ k r  
der Standardausgabe 1974 verringerte Wert. Der Wert von 
750 m kann ubenchritten werden, sofern durch die Koordi- 
nierung Vorteile erkennbar warden. 
Die Ein- und Ausschaltung der LSAuber 6 s Gelb ist sicher, 
fuhrt iedoch zu einem Halt aller Fahrzeuge am Knoten. 
Durch spziel  le noch zu entwickelnde Ein- und Ausschalt- 
programme kann durch die Einschaltung der Hauptrichtung 
ube r Grun und der sowieso wartepflichtigen Nebenrichtung 
ober Rot ein wesentlich flussigerer Verkehnfluß erreicht wer- 
den 
Die Forderung nach der Demontage bzw . Abdeckung nicht- 
betriebener Signalgeber soll die Flussigkeit und Sicherheit 
des Knotenpunktes verbessern, da noch nicht betriebene Signal 
geber durch Phantomlichter zu Fehlreaktionen fuhren können, 
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Lichtsignalanlagen sollen prinzipiell mit dem Verkehrsauf- 
kommen angepaßten Signalprogrammen rund um die Llhr be- 
trieben werden. Da die dazu notwendigen technischen Ein- 
richtungen teilweise fehlen, um z B. auf Kurzprogramme 
umzuschalten, sollen diese Anlagen, sofern sie nicht aus 

Sicherheikg~nden notwendig sind in verkehrsschwachen 
Stunden abgeschaltet werden. 

Anordnung der Signale 

Die Anordnung der Signale im Straßenraum soll moglichst 
an allen Knotsn einheitlich sein. Der Verkehrsteilnehmer 
soll immer wieder ein gleiches äußeres Erscheinungsbild vor- 
finden. Die Anordnung muß mit der durch die Verkehrser- 
fahrung geprägten Erwartungshaltung der Verkehrsteilnehmer 
ubereinstimmen. 

Die durch Signalgeber ~bermittelten Signale mussen wegen 
ihrer zeitlich wechselnden Bedeutung auffälliger und besser 
erkennbar als "statische" Verkehrszeichen sein. Der Infor- 
mationsgehalt wechselt ständig von Fahrverbot zu Fahrgebot. 
Dabei wird im Gegensatz zur Eisenbahn oder Schifffahrt 
nicht ein ausgesuchter (auch medizinisch ausgesuchter) Per- 
sonenkreis, sondern fast alle Menschen angesprochen, 
Automatische Sicherungssysteme, die bei Nichtbeachten der 
Signale ansprechen, sind im Straßenwesen nicht möglich. 
Folglich - sind die Lichtsignale so zu gestalten und anzuordnen, daß 

die Informationen von allen Verkehrsteilnehmern recht- 
zeitig wahrgenommen und befolgt werden können 

- müssen die Wechsel zwischen Fahren und Halten (Grun 

und Rat) so bemessen werden, daß ein sicherer Verkehrs- 
ablauf (bei Befolgen der StVO und StVZO) w l i c h  ist - muß das äußere Erscheinungsbild der Lichtsignale möglichst 

einfach, einheitlich und uberall gleich sein 
- soll längs eines koordinierten Straßenzuges die Gastaltung 

unbedingt einheitlich sein z. B. sollen die Signalgeber 
 glichst im'mer an der gleichen Stelle im Straßenquer- 
schnitt erscheinen, nicht einmal uber und später neben der 
Fahrbahn, nicht einmal rechts und einmal links 

- soll der häufige Wechsel der Signalisierungsformen, z. B. 
Spur- und Zufahrtsignalisierung, vermieden werden. 
2-Phasensysteme sind anzustreben. 

- mussen die Signalgeber so angeordnet sein, c4ß sie bei 
allen Witterungsverhältnissen (außer bei dichtem Nebel) 
und Verkehrsbelegungen rechtzeitig in der Sehrichtung 
der Verkehrsteilnehmer sichtbar sind. 

Signalgeber so1 len: 
- durch andere Verkehrsteilnehmer und feste Einbauten 

(Masten, Schautafeln etc.) nicht verdeckt werden 
- durch nachfolgende Signale nicht mißgedeutet werden 

können 
- durch fremde buchten (Leuchtreklame, Straßenbeleuch- 

tung, fremde Signale u.a. ) nicht verdeckt oder uberstrahlt 
werden. 

- das Lichtraumprofil (auch in Krummen) und den Verkehn- 
raum anderer Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, Fußgänger 
U. a. ) nicht einschrönken. 

Signalgeber können an Masten, Auslegemasten, Signalbruk- 
ken, Abspannungen etc. angebracht werden. 
Häufig werden die Signalgeber an Masten, bedauerlicher- 
weise viel zu wenig an Abspannungen direkt uber der Spur 
montiert.. An Signalbrucken sollen keine wegweisenden Ver- 
kehnzeichen angebracht werden. Zwischen Signalgeberbr~cke 
und Verkehnzeichenbrucke soll mindestens ein Abstand von 
100 m sein, damit die eine lnformation die andere nicht 
unterdruckt. 

In der Regel werden fur Straßenbahnen und zum Teil auch 
fUr Radfahrer eigene Signalgeber installiert. Bei kleinen LSA 
kann jedoch aus ökonomischen Grunden auf diese speziellen 
Signalgeber verzichtet werden. Dann ge lten die dreifeldigen 
Fahrzeugsignale fur alle Fahrzeuge, auch Straßenbahn und 
Radfahrer, Straßenbahn oder Fahrrad, als langsamste Fahr- 
zeugarten, bestimmen jedoch dann unter Umständen die 
Zwischenzeiten. 
Abgesehen von diesen Ausnahmen gelten dreifeldige Signal - 
geber grundsötzlich fur Kraftfahrzeuge, zweifeldige nur fUr 
Radfahrer und Fußgänger (je nach Maske). Damit werden 
auch von der äußeren Form her Verwechslungsm6glichkeiten, 
die zu Verkehrsgefährdungen fuhren, weitgehend ausge- 
schaltet. 

Z u  2. Signalgeber 

Die Forderungen an den Signalgeber werden jetzt in 
einem Abshnitt zusammengefaßt. 
lnfolge neuerer Erkenntnisse wurden die meisten Para- 
meter erhöht,erweitert und präzisiert. FUr die 300 mm- 
Signalgeber wurden neue Forderungen aufgenommen. 
Lichtsignale mussen wegen ihrer zeitlich wechselnden Be- 
deutung auffälliger und besser erkennbar als statische 
Verkehrszeichen sein. Die Erkennbarkeit ist primär ab- 
hängig von 
-dem Sehwinkel, unter dem es wahrgenommen wird 
- Leuchtdichteverteilung 
- Farbe 
- Form 
- Darbietungszeit 
- der durchschnittlichen Gesichtsfeldleuchtedichte und 

dem Kontrast des Signalgebers gegen seine unmittelbare 
Umgebung 

- Lichtswrke 

Damit die Signale fur den Verkehrsteilnehmer gut erkenn- 
bar sind wurde die Ausrichtung der Signalgeber praxis- 
freundlicher verändert. 
Die bisher vorgeschriebene Ausrichtung auf einen definierten 
Punkt ist zwar richtig,konnte aber von der Praxis nicht be- 
friedigend realisiert werden. Um den Fehler zu minimieren 
wurde eine in der Regel parallele Ausrichtung zu Fahr- 
bahnrand und Fahrbahnoberfläche festgelegt. Diese Forder- 
ung g i l t  prinzipiell außer fur Fußgönger-und Räurnsignale 
fur alle Signalgeber. In der Regel deshalb,weil z. B. bei 
Signalgebern in  Krummen bzw.bei sonst komplizierten 
Sichtverh~ltnissen ein Ausrichtungspunkt örtlich festgelegt 
werden muß. Die maximale Lichtstörke des Signals(Null- 
richtung) sollte iedoch immer auf einen Ca. 100 bis 150 m 
entfernten Punkt ausgerichtet sein,da dort der Sichtwinkel 
des Kraftfahrers arn geringsten ist, jedoch die auffdl ligste 
lnformation benötigt wird 
Der durch die parallele Ausrichtung verursachte Licktärke- 
verlust ist fur die Verkehrsteilnehmer wesentlich geringerals 
der bei den bisher praktizierten Lösungen. Die Lichtstärken 
wurden fur 200er Signalgeber beibehalten,fur 300er 
Signalgeber mit 250 bzw. 200 cd entsprechend internatio- 
nationalen Werten neu festgelegt. 
Die geforderten Lichtstörkewerte werden bei den vom 
VEB Signaltechnik Wildenfels produzierten Signalgebern 
mit folgender Al lgebrauchsglühlampenbest~ckung erreicht: 
- bei Fahrzeugsignalen(200 mm) und Blinksignalen 

100 W 225 V 
- bei Radfahrer- und Fußgängersignalen 

60, W,225 V 
100 W,240 V 

Neu sind auch die Forderungen hinsichtlich der Lichtstörke- 
verteilung,um eine möglichst gleichmäßige Leuchtdichte zu 
erreichen. 
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Bild 1 E Einschaitprogamm 

Kfz - kioupfrichtung 

Kfz - Nebenrichfung 

Fußgänger Ü h r  Uari>tr. 

Um die Sichtbarkeitsbedingungen wahrend des Betriebes fur 
den Verkehrsteilnehmer zu verbessem,wurden Forderungen 
aufgenommenIbis zu welchen Werten die Lichtstorken wäb- 
rend des Betriebes abnehmen dürfen. Bei der Ausarbeitung 
von Wartungszyklen mussen diese Kriterien kunftig zu- 
grundegelegt werden. 
Grundsötzlich sollte ein Signal unabhängig von den 
Hintergrurdleuchten immer mit gleicher Intensitot wahrzu- 
nehmen sein,d. h.,daß die Signale laufend ihre Leucht- 
dichten entsprechend der Umfeldleuchtdichte ändern müßten. 

aus I 1 
mcn twGn 

W s  I 
Wb (61) 

nur I .  I 

Die derzeitig i n  der DDR verf~gbaren Steuergeröte und Sig- 
nalgeber lassen das zur Ze i t  noch nicht zu,trotzdem wurden 
international bereits ubliche Parameter fur unterschiedliche 
Tag- und Nachtschaltung in den Standard aufgenommen, 
damit bei Neuentwicklungen von Steuergeräten dieser not- 
wendige Trend ber~cksichtig t werden kann. 

Da durch Signal phantomerscheinungen die Signale, insbeson - 
dere schlecht gepflegter Signalgeber schlecht oder gar 
nicht erkennbar sind und vorwiegend in  Ost-West - und 
West-Ostrichtung zu unfallprovozierenden Fehlinformationen 
fuhren, werden phantomarme Signalgeber gefordert. 
Phantomarm deshalb, weil phantomfreie Signalgeber i n  der 
DDR in den kommenden Jahren nicht verfugbar sein werden. 
Phantomarm ist bereits ein um 6O bis geneigter Signal 
geber mit Abschirrnblende/l8/,wie sie bei den ersten Sig- 
nalgebern noch  blich waren, 
Da einerseits diese Neigung bei Signalgebern ~ b e r  der 

Fahrbahn leicht realisierbar und der Signalgeber Uber der 
Fahrbahn meist einen anderen Einstrahlwinkel hat ist auch b aus der Forderung nach phantomfreien Signalen die grund- 
sötzl ich Anordnung neben und Uber der F ahrbahn erforderlich 
lich. Sie wird k ~ n f t i g  als Regellösung gefordert. 

KONTRASTBLENDEN 

Sind die Leuchtdichteunterschiede zwischen Lichtsignal, 
Signalgeber und Hintergrund des Signalgebers gering bzw. 
bei sehr unruhigem und hellem Hintergrund,so sollen Kon- 
trastblenden um die Signalgeber angebracht werden. Die 
vorgegebenen Kontrastblenden sind so gestaltet,daß sie ein- 
heitlich für hellen und dunklen Hintergrund verwendet wer- 
den können, FUr die optische Wirksamkeit der Blenden ist 
es unwichtiglob die Blende vor oder hinter dem Signal- 
geber angebracht wird. In der internationalen Praxis werden 
diese Blenden meist vor den Signalgebern, häufig als Ele- 
ment desselben, angeordnet. 

Kontrastblenden sollen unbedingt um kleine Signalgeber 
und um einfeldige Signale(Röumpfeil)ongebracht werden. 
Obwohl f ~ r  die Notwendigkeit von Kontrastblenden op- 
tisch-physiologische Kennwerte und entsprechende Meßver- 
verfahren existieren,ist jedoch wegen der vielen möglichen 
Umfeldleuchtedichtewerte der Meßaufwand in  der Regel 
praktisch zu hoch. 

Nach wie vor muß deshalb der LSA-Projektant bzw. Be- 
treiber aus praktischen Beobachtungen und auch aus der 
Analyse des Unfallgeschehens heraus entscheiden,wo der 
Aufmerksamkeitszwang der Signale durch Kontrastblenden er- 
h6ht werden muß. 

MASKEN 

Um das außere dem Verkehrsteilnehmer auffällige Erschei- 
nungsbild der Signale nicht zu verändem,wurden alle 
Maskenformen unvertindert Ubernommcn. 
Die Leuchtfeldmasken durfen sich nicht vertindem,d. h. das 
Signalbild muß während des Betriebes der LSA immer er- 
halhn bleiben,um Erkennungsschwierigkeiten und Ver- 
wechsl ungsm6gl ichkeiten auszuschalten. Sich verändernde 
Masken sind unverzuglich auszuwechseln. Die gegenwärtig 
allgemein eingesetzten Alu-Masken entsprechen den Stan- 
dardforderungen, nicht iedoch die fruher ublichen Abzieh- 
bilder. 
Darauf soll nochmals hin gewiesen werden,da noch häufig 
nichtstandardisierte gnzutreffen sind. 
Wegen ihrer schlechten Erkennbarkeit sind die kombinier- 
ten Pfeilmasken(gemdeaus und rechts bzw.links) nur noch 
in zu begr~ndenten Aianahmefäl len zugelassen. Wenn eine 
derartige verkehrstechnische Lösung erforderlich ist,sol len 
besse zwei Signalgeber ,einer mit einem Geradeauspfeil 
und einer mit einem Abbiegepfeil, nebeneinander installiert 
werden. 

Sichtbarkeit 
Aus wahrneh mungspsychologischen und fahrdynamischen 
Gr~nden(Entscheidungszeit + Reak tionszei t + Bremsweg) 
muß mindestens 1 Signalgeber einer Signalgruppe (d. h. 
Signalgeber mit jederzeit gleichen Signalbildern) ab 
100 m vor der Aufstell inie ununterbrochen sichtbar sein. 
D.h. es genugt nicht,daß nur ein Einfahnignal der LSA 
sichtbar ist,da ja selbst in der Zufahrt in den einzelnen 
Signalgebern unterschiedliche Signalbilder angezeigt wer- 
den k6nnen(z. B. bei der mehrphasigen Steuerung ). Es ist 
auch nicht zulässig,daß zwar 100 m vor der Aufstellinie 
das Signal sichtbar ist,aber nicht die nächsten beispiels- 
weise 80 m . 
Kann diese Mindestsichtbarkeit auch durch zusätzliche 
Signalgeber nicht gewahrleistet werden,so muß 150 m vor 
der LSA das Verkehrszeichen Bild 105 der StVO rechts 
neben der Fahrbahn aufgestellt werden, mögl ichst links 
wiederholt. 

Um die Auffdlligkeit zu erhöhen,sollten Verkehrszeichen 
mit einer Kantenlänge von 1 1  OOmm verwendet werden 
Bei spurgetrennter Signalisierung, insbesondere bei viel - 
phasigen Signalprogrammen muß vermieden werden,daß 
ein Sperrsignal mit einem benachbarten Freigabesignal 
verwechsel t werden kann,so daß zu spät oder ~ b e r h a u ~ t  
nicht die notwendige Brernsung eingeleitet werden kann, 
Aus dem gleichen Grunde wurde auch gefordert,die Sig- 
nalgeber mit Pfeilen direkt uber bzw.direkt neben den 
entsprechenden Fahrtrichtungen bzw. Fahrspuren anzu- 
bringen. 
Die richtige Einjustierun~insbesondere i n  Krummen) muß 
durch den Verkehrsingenieur ~berwacht werden. 
Die Kraftfahrer mussen sich rechtzeitig und eindeutig den 
entsprechenden Fahrspuren zuordnen können. 

ANORDNUNG V O N  SIGNALGEBERN 

Die Anordnung von 2 Signalgebern unmittelbar nebenein- 
ander ist wahrnehmungspsy~holo~isch unbefriedigend. Diese 
Lösung soll nur die Ausnahme sein,z. B. bei der Nachr~st-  
ung vorhandener Anlagen oder bei Einsatz der kombinier- 



ten Pfeile. Unbedingt muß vermieden werden, daß ein Sig- 
nalgeber ohne Pfeile und ein Signalgeber mit Pfeilen neben- 
einander angebracht werden,da in diesem Falle der Voll- 
scheiben-Signalreiz wegen der stark unterschiedlichen 
Leuchtdichten bei großem Sehwinkel das Pfeilsignal unter- 
drücken kann. 

Analog sollen auch Signalgeber mit 200er und 300er Leucht- 
felddurchmeuer nicht unmitte!bar nebeneinander angeordnet 
werden. 
Neu ist die Festlegung,daß in der Regel in jeder Zufahl; 
unabhänig von der Anzahl der Zufahrtspuren und ob Haupt- 
oder Nebenrichtung rechts neben und über der Fahrbahn ie 
ein Signalgeber anzubringen ist. 
Nur in begründeten Ausnahmefiillen kann quf das Signal 
über der Fahrbahn verzichtet werden,dann sollte es jedoch 
links wiederholt werden. 
FUr die Anordnung der Signalgeber mit 200 mm Durch- 
messer ergeben sich gegenüber dem alten Standard keine 
abweichenden Festlegungen. 
Kommen jedoch Signalgeber mit 300 mm Durchmesser zum 
Einsatz, so konnten wegen der besseren Erkennbarkei t die 
Forderungen hinsichtlich der Häufigkeit der Signalgeber 
abgemindert werden. Es genügen dann unabhängig von der 
Anzahl der Fahrspuren ein Signalgeber rechts neben und 
ein Signalgeber über der Fahrbahn.Bei Spursignalisation 
allerdings entsprechend mehr. 

Spunignal isierung 

In dem neuen Standard wurde auf eine Trennung in Fahr- 
spur- und Richtungssignalisation verzichtet,da in der Praxis 
kaum zwischen beiden unterschieden wurde,obwohl die 
Unterschiede nach wie vor vorhanden sind. 
In Ubereinstimmurg mit d e ~  RGW-Standardentwurf/3/ so1 len 
bei der Signalisierung mit Pfeilen in allen Signalgebern 
einer Zufahrt Pfeile enthalten sein. 
In zu begündenten Ausnahmefällen ist jedoch eine Spur- 
signalisierung nur der Links- oder Rechtsabbieger zulässig. 
Es sollte jedoch immer geprüft werden,ob mit einer Signali. 
sierung mit dem Rtiumpfeil ( innere Mehrphasigkeit) nicht 
der gleiche Zweck erfullt wird. 

Durch die Forderung nach Pfeilen in allen Signalgebern 
so1 l 
- die Begreifbarkeit der LSA erhtrht und Fehldeutungen der 

Signale m6glichst ausgeschaltet werden und. 
- die Sp~rsignalisierun~ nur in dem unbedingt notwendigen 

Umfang angewendet werden,damit ~ ~ r b e h i e b l i c h  differen- 
zierte, die Begreifbarkeit des Knotenpunktes beeinträch- 
tigende Li~htsignalre~elungen m8glichrt unterbleiben. 

Außerdem sind Pfei lsignale wesentlich schlechter zu er- 
kennen als Signale ohne Masken,da die Lichtaustrittsfläche 
geringer ist und die Lichtsttirke wegen der Uberstmhlgefahr 
auch nicht beliebig erhtrht werden kann. Besonders schlecht 
sind kombinierte Richtungspfeile zu erkennen. 

Bei 2 Linkabbbiegespuren muß dann beispielsweise links 
neben und direkt Ober den Linksabbiegespuren je ein Sig- 
nalgeber vorhanden sein. 
In einem Signalgeber mit Pfeilen müssen in allen Leucht- 
feldern Pfeile enthalten sein. Die Pfeile beispielsweise nur 
im roten oder grünen Leuchtfeld wegzulassen.,ist nicht 

' 

statthaft. 
Signale mit Richtungspfeilen dürfen nicht verwendet werden, 
wenn keine konfliktfreie Fahrt,auch gegen~ber Fußgängern, 
gewährleistet werden kann. 
Das gi l t  auch fUr den Räumpfeil. Deshalb darf auch das 
Bild 23 der StVO nicht als leuchtender Signalgeber ange- 3 
zeigt werden,da bei dieser Regelung keine Konfliktfrei- 
heit gewahrleistet ist. 
Neu ist,daß bei mehr als einer Abbiegespur,dar Signal 
über diesen Fahrspuren wiederholt werden md .  

oi/e SG 300 @ olle SCi 203 @ 
Windest forderungen 

Bild 2 E Unterschied der Anordnung der Signalgeber bei 
unterschiedlichen Leuchtfeldgdßen 

Regelform bei ungünstiger Signal - S punignal i s  ierung 
sicht 

Spunignalisierung mit zwei Links- Signalisierung einer baulich ge- 
abbiegejpuren trennten Rechtsabbiegespur 

Bild 3 E Beispiel fUr die Anordnung der Fahrreug-Einfahnignalgeber 

mögliche Linksabbiegespur-Signalisation 
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FALSCH RICHTlB 
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4 Fohrzeug - E/n fohrsignolgeber 
4 t  - Spurcignolgeber 
4 stroßenbohnsignolgeber 
4 FuOgÖngws~gnolgeber 

Bild 4 E Beispiele fur falsche und richtige Anordnung der 
Signalgeber 

I 

Im Standard und in der StVO wird immer davon ausge- 
gangen,daß ein grun leuchtendes Spunignal immer kon- 
fliktfreie Fahrt in der angezeigten Richtung anzeigt. 
Wichtig ist auch die ergänzende Bestimmung ,daß fur 
durch Richtungspfeile angezeigte Fahrtrichtungen alle 
Fahrspuren als Richtungsspuren gemäß TGL 12096/02 mor- 
kiert sein mussen. Das bedeutet andererseits,da0 keine 
Richtunguignalisierung angewendet werden kann,wenn 
keine den Fahrtrichtungen entsprechende Fahrspuren vor- 
handen sind. 
Hiermit so1 l die Signal isie rung ergänzend ein m6glichst 
sinnvoller und sicherer Verkehrsablauf in der Knotenzu- 
fahrt erreicht werden. 

Zu 3.3.  Rechtsabbiegepfeil 

Durch die StVO 77 wurde die Signalisierung der bei Rot 
rechts abbiegenden Fahrzeuge neu geregelt. 
In ~bereinst i rnrn~n~ mit der Wiener Konvention wurde das 
Rechtsabbiegen bei Rot verboten,in Ausnahmefdllen soll 
diese an sich bewährte Form des nichtkonfliktfmien Rechts- 
abbiegens iedoch noch zugelassen werden, und zwar wenn 
neben der roten Vollscheibe,der Signalgeber darf keine 
Pfeile enthalten,das Verkehrszeichen(Bild 23 der StVO) 

„ g ~ n e r  Pfeil mit weißem Rand in schwarzem Umfeld" an- 
geordnet ist. 
Dieser Pfeil darf nicht leuchten oder beleuchtet rein,& 
er sonst nicht von dem konfliktfreie Fahrt anzeigendem 
Spunignaluntenchieden werden kann und damit verkehn- 
gefährdende Zusttlnde herbeifuhren würde. 
Diese Abbiegeregejung ist durchlaßerhtrhend,erfordert je- 
doch eine gute Verkehrsdiszipl in. Sie so1 l keinesfalls ange- 
wendet werden, wenn 
- der Rechtsabbieger sich die Verkehrsfläche mit konflikt- 

frei gef~hrten Abbiegestrtrmen (z. B. Li nksabbiegem der 
Gegenrichtwig ) teilen muß 

- der Rechtsabbieger konfliktfrei signalisierte parallele 
Gemdeausverkehrsstrome kreuzt (z. B. Straßenbohn auf 
eigenem Bohnktrrper, Radbahnen ). 

Räumignale werden in der Regel als Linksabbiegesignal 
bei verseiztem GrUn der Gegenrichtung (innere Mehr- 
basigkeit )eingesetzt. Sie gewährleisten konfliktfreie 
Fahrt gegen~ber Fahrzeugen und Fußgängem.Da diese 
Regelung leistungsfähiger ( alle ungenutzten Gr~nze i  ten 
ktrnnen genuizt werden ) als eine besondere Linksabbieger- 
phase aber ebenso so sicher ist,sollte ihr immer mehr der 
Vorzug gegeben werden. 
Wegen der geringen Erkennbarkeit des einzelnen Grün- 
Pfeiles und weil das Signal nur zeitweise leuchtet,soll 
vorrangig ein 30br  Signalgeber mit Kontrastblende ver- 
wendet werden. 

Signalgeber mit 200 mm Durchmesser muuen unbedingt mit 
einer Kontmstblende umgeben sein. 
Im Knoteninnenmum ist vor der Konfliktfläche eine Auf- 
stellinie fur die Linksabbieger zu markieren. 

Zu 4. Stmßenbahnsignale 

Stmßenbahnpn werden in der Regel durch eigene Signale 
( 4-Lampensignalgeber ) gesteuert, wobei die Signal bi  l der und 
deren Fdge durch die BO-Strab /7/ und die dazugehtrrige 
"Signalordnung fur Stmße nbahnen" geregelt werden. 
Das Signal St 16 der SO-Strab soll iedoch nicht ver- 
wendet wetden,da es sich pmktisch nicht gegen Lampen- 
ausfall sichern laßt. 
Die Stmßenbahnsignale zeigen nur Freigabe wnd Sperr- 
Zeiten an. Entspreche~de wahmehmungspsychologisch und 
technisch bedingte Uberfahrzeiten sind bei den Zwischen- 
zeitberechnungen zu be~cksichtigen und als Sperrzeit 



Seite 6 

Bild 5 E Beispiel fur die Anordnung des Raumsignals R1 

oue I i o u s  R? 

Bild 6 E Signal programm für ein Räumsignal als Nachlaufphase 
gesendet 

anzuzeigen. Da die Überfahrzei t von noch möglichen Brems- 
Zeiten abhtingt,die wiederum von der Zufahrtgeschwindig- 
keit abhöngig ist,wurden in Übereinstimmung mit den tech- 
nischen Bremsannahmen der BO-Strab als Haltezeit~ber- 
fahrung dargestellte Übergangszeiten ( zwischen Freigabe 
und Halt ) von 3 bis 6 Sekunden fUr Zufahrtgeschwindig- 
keiten von 30 bis 50 km/h festgelegt.Zwischenwerte 
können geradlinig interpoliert werden. 
Werden Straßenbahnen nicht durch eigene Signale gesteuert, 
so mussen die gegen~ber dem ~br igen Kfz-Verkehr Itingeren 
Zwischenzeiten angesetzt werden. Bei Ausfal l der Straßen - 
bahnSignale ist die gesamte LSA abzuschalten, da in der 
Regel die Zwischenzeiten des Kfz -Veikehrs fur einen 
sicheren Straßenbahnverkehr nicht mehr ausreichen oder 
es wird auf ein spezielles Kfz-Strab-Signalprogramm um- 
geschaltet. 
Aus Sicherheitsgr~nden durfen bei Neuanlagen zwei oder 
dreibegriffige Signalgeber mit roten, gelben, grUnen Farb- 
bildern f ~ r  die Straßenbahn, die zu Verwechslungen mit 
den Kfz-Signalgebern fuhren konnen,nicht mehr installiert 
werden. Bestehende Signalgeber so1 l ten umgehend durch 
4-Lampen -Straßenbahn-Signalgeber ausgetauscht werden. 

Vorsicht ist bei der Verwendung von Vorsignalen geboten, 
da diese Signale fur die Straßenbahn die Bedeutung von 
versetzten Hauptsignalen hat (analog den Eisenbahnvor- 
signalen ).Abweichend von den Eisenbahnsignalen sind 
jedoch in den LSA-Steuergemten die Straßenbahnvorsig- 
nale nicht mit dem folgenden Einfahrsignalen verriegelt 
sodaß bei Auftreten eines Fehlen am Einfahnignal die 
Sicherheit der vorsignalisierten Straßenbahn nicht mehr 

gewährleistet ist. Diese sicherungstechnischen Mtingel 
können durch die Einbeziehung des Vorsignals in die 
Rotlampen~berwachung des Hauptknotens begegnet bzw. 
durch dje Anwendung des weißblinkenden Signa!; St 6 b 
gemildert werden. Dieses Sigml kann auch als Uber- 
gangssignal von Halt auf Freigabe (und als Abfahrtssignal 
an Haltestellen ) gesendet werden. 

Der Vorschlag dreibegriffige -~tmßenbah"si~nal~eber zu ver- 
wenden,die aus dem gleichen Elementen wie die Fahrzeug- 
Rad-, Blink- und Fußgtingersignale aufgebaut sind, lediglich 
mit anderen Mosken, konnte vorerst noch nicht realisiert 
werden,da die derartigen Signale in der StVO 77 und 
der 80-Strab 76 nicht enthalten sind. 

Diese Signale htitten neben dem ökonomischen vorteil 
eines einheitlichen Grundelementes noch den wesentlichen 
Vorteil der Anzeige von Übergangs-und sonstiben Kombi - 
nations~ignalen~die bei der Steuerung des ÖPNV in 
GrUnen Wellen erforderlich sind. 
Auch die Verwendung von 4-Lampen-Signalgebern fUr den 
Busvedcehr (z. B. bei der Busschleuse ) kann im Standard 
nicht geregelt werden,sondern muß von den Organen des 
Md I genehmigt werden. 

Z u  5. Radfahrersignale 

An weitrüumigen Knoten mit Radbahnen können eigene 
Radfahrersignale aufgestellt werden, i n  Ausnahmeftil len 

3 
auch an anderen, wo lange Röumwege hohe Verlustzeiten 
am Knoten ergeben wurden. 
In den ~wischenzeitberechnun~en muß der Radfahrer immer 
dann berucksichtigt werden,wenn er regelmdßig auftritt. 
Verbindliche Kennwerte bei welchem Verkehrsaufkommen 
und welcher Verkehnverteilung er nicht mehr in die Zwi -  
schenrechnung eingehen muß, konnte nicht gegeben werden, 
In der Literatur/25/ wurde ein Wert "wenn weniger 
als ein Radfahrer in zwei Umlaufen auftrittl'genannt. 
Tritt der Radfahrer jedoch zu manchen Tageszeiten auch 
nur kurzzeitig i n  Pulks auf,= muß er unbedingt berück- 
sichtigt werden. 
Die Signal bildfolge war durch die StVO vorgegeben. Sie 
weicht zwar nach wie vor von der dreifarbigen der Wiener 
Konvention ab, die zweifarbige Lörung hat sich aber in 
der DDR bewöhrt. Verwechselungen mit den Signalen des 
Kraftverkehrs werden dadurch vermieden. 
Radfahrenignale mussen wie al le Fahileugsignale vor der 
Konfl iktfläche angeordnet sein. Zur Erhohung der Verkehrs - 
Sicherheit ist die Einhaltung dieser Forderung besonders 
wichtig,da der doch relativ ungeschulte Radfahrer sich 
einmal nach Kfz-Signalen ,zum anderen nach Radfahrer- 
signalen richten muß.Er sollte dann zumindest die Signale 
smndig am gleichen Platz vorfinden. 
FUr Radfahrer g i l t  wie f ~ r  alle anderen Fahrzeuge: bei 
Rot Halt vor der Aufstellinie bzw. bei deren Fehlen Halt 
in der H6he des Signalgebers. 
Diese Forderung ist durch die Standardfestlegung einzu- 
halten. 
Der Anhaltepunkt vor dem Radfahrersignal ist durch eine 
Aufstellinie zu markieren. 

Bild 7 E Beispiel fUr die Anordnung des Ge- Bild 8 E Beispiel fUr die Anordnung des Bild 9 E Beispiel fur die Anordnung 
~chwindi~keitssi~nalgeben Straßenbahnsignalgeben ~ b e r  des Radfahrersignalgebers 

derfahrbahn 
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Fußgängerübergänge sollen möglichst nah an den Knoten 
herangerüdt werden,um den Fußgängern Umwege zu er- 
sparen und vor allem um die ,die Durchlaßfähigkeit min- 
dernden Räumzeiten m6glichst klein werden zu losten. 
An LSA werden die Verkehrsstr6me zeitlich und nicht 
räumlich getrennt! 
Lediglich wenn in der parallel zum bergang verlaufenden 
Straße gemischt benutzte Spuren (geradeaus und rechts ) 
vorhanden sind,konnen um Aufstellflächen fur den Rechts- 
abbieger zu gewinnen die Übergänge um 5 bis 10 m zu- 
rückversetzt werden.Die so erzielten Kapazitäisgewinne 
so1 lten jedoch gegen die Kapazitäbverluste bei längeren 
Räumwegen abgewogen werden ! 
Um die Fußgängerrüumeiten klein zu halten und den 
Fußgängenervice zu e&hen,sollten die Borde an den 
Rändern und Inseln abgesenkt und die Ilbergänge aus- 
reichend breit bemessen sein. 

Zum Standort des Signalgebers wird gefordert,daß der 
Signalgeber auf der der Wartefläche gegen~berliegenden 
Straßenseite innerhalb der Begrenzungslinien anzubrin en 
ist,d. h. er kann links,in der Mitte d e r  rechts vom &bei- 
gang stehen,Durch die Anordnung rechts werden das " 
Rechtsgehen m d  f l~ ls ige Fußgtinge!qrstrtlme gef6rdert und 

&3 damit die Leistungsfähigkeit des Ubergangs erhaht. 
Außerdem sind die Übergänge dann auch bei nicht (bzw. 
nicht mehr ) vorhandenen Aufrtellinien gesichert,denn bei 
nicht vorhandener Aufstellinie g i l t  rechtlich (zumindest 
international ) die H6he des Signalgebers als Stoplinie 
und da die Fahrzeug-und Fußgängenignale häufig an 
einem Mast befestigt sind,halten die Fahrzeuge richtiger- 
weisb vor dem Übergang. 
Übergänge Uber besondere d e r  eigene Bahnktlrper der 
Straßenbahn sind kunftig unbedingt signaltechnisch oder 
baulich zu sichern. 
Diese Forderung resultiert aus dem Unfallgeschehen und 
ist deshalb bewnden zu beachten. 
Da eine signaltechnische Sicherung wegen der unzureichen- 
den Gerdtetechnik,der fehlenden Aufstellflächen und der 
erheblichen Kapazitätsminderung häufig nicht realisierbar 
ist ,  muß der Übergang bau1 ich-bau1 ich im weitesten Sinne- 
gesichert sein. 
Fur den Fußgänger wäre auch nur eine straßenbahnab- 
hängige Signalsicherung sinnvol I. Sie soll angestrebt werden 
Eine bauliche Sichermg ist z. B. auch schon ein mit ver- 

f& 
setzten Leitgeländern g a b 1  teter Fußgänger~bergng . 

Bild 10 E ~uß~ängerübergan~ uber einen besonderen Bahn- 
korper der Straßenbahn. Übergänge Ober die Fahr- 
bahnen sind signalisiert. Übergang ~ b e r  den beson- 
deren Bahnkorper ist nicht signalisiertaber mit ver- 
retzten Leitgeländern gesichert. 

Es konnen jedoch im einfachsten Falle auch durch Borde 
Befestigungen und Mrirkierungen deutlich voneinander ge- 
trennte Wartevnd Konfliktflächen sein. Ungeeignet sind 
Hinweistafeln u.ä.. 

Im Signalprogramm muß unbedingt vermieden werden,daß 
Fußgänger und Straßenbahn zur gleichen Zeit am Kon- 
fliktpunk eintreffen, d. h. zur gleichen Zeit ihre Freigabe 
erhalten. 
Die Freigabezeiten mUssen mindestens versetzt geschaltet 
sein, 
Besonders gefährlich ist dabei die den Übergang kreuzende 
abbiegende Straßenbahn. 
Andererseits soll te versucht werden, daß die Fußgänger 
Straßen mit besonderem Bohnkarper in  ihrer gesamten Breite 
in einem Zuge gesichert ~berqwren ktlnnen. 
Die zeitlich versetzte Fußgängerüberquarung sollte auch 
sonst m6glicbt vermieden werden, da sie insbesonden beim 
teilweisen Ausfall der nicht oberwachten Fußgängenignal- 
lampen immer eine potentielle Unfallgefahr einschließt. 

Zu  7. Blinksignale 

Gelbblinken 
In den Standard newufgenommen wurden Forderungen fUr 
das Gelbblinken,da dieses durch die StVO kunftig in Aus- 
nahmefällen zugelassen ist. 
Da bei einer allgemeinen Einfuhrung des Gelbblinkens der 
wahrnehmungspsychologirche Nutzen verloren gehen wurde 
ist der Einsatz auf die im Standard genannten Fälle be- 
schrünkt. 
Bei Anlagen,die aus Gründen der Verkehrssicherheit 
gel bblinken,sol lte eigentlich statt des gesamten Knotens 
nur in  der untergeordneten Straße geblinkt werden.Das ist 
jedoch zur Zeit gerütetechnisch noch richt m6glich,folglich 
mussen alle Gelblampen blinken. Die BI ink freqwnz von 
60 Hz darf nicht erhaht werden. 

Rotbl inken 
Neben dem im Standard genannten Einsatzfällen kann das 
rotblinkende Signal ausnahmsweise auch an anderen,selten 
zu sperrenden Gefahrenpunkten aufgestellt werden ( z. B. 
vor Ausfahrten fur Spezialfahrzeuge ). 
Dar Signal darf nicht angeordnet werden 
- in Grunen Wellen 
- an Knoten wo bedingt durch die Verkehndichte oder aus 

Sicherheitsgr~nden eine normale Lichtsignalanlage gerecht- 
fertigt ist. 

In bebauten Gebieten soll das rotblinkende Signal die Am- 
nahm bleiben,da fahrtechnisch bedingt,immer mit Anfangs- 
rot~berfahrungen und damit gefährl ichen Auffahnituationen 
zu rechnen ist. 
Die Signalgeber sind immer vor der zu sichernden Kon- 
fliktfläche anzuordnen. Die Aufstel linie soll markiert sein. 
Die Signalanlage muß durch Verkehrszeichen Bild 105 
StVO angek~ndigt werden. 

Zu 8. Richtungswechselsignale 

Die Begriffe "Wechselspuoignal und Richtungswechsel - 
signal" sind identisch,der eine wurde in der StV0,der 
andere in der TGL 12100/03 geprägt. 
In der Literatur werden weitere genannt Die Forderungen 
an Richtungswechselsignale wurden standardisiert,da diese 
Regelungsform in der StVO enthalten ist und die zuneh- 
mende Verkehndichte in absehbarer Zeit deren Einf~hrung 
notwendig machen wird. 
Da sich diese Betriebsform von der ihrigen Lichtsignali- 
sierung grundlegend untencheidet und vorerst noch keine 
DDR-Erfahrungen vorliegen is t  fur den Einsatzfall die Zu- 
stimmung &s Mdl und des MN erforderlich 
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Bild 1 1  E Beispiel fur die Anordnung der Radfahrer und Flrßgängenignale-bei einer Kreuzung mit starmr Schiene 

ein gemüß Abschn. 3 definiertes grünes Fahrreugsignal. 
Zwischen dem Richtungs~echselsi~nal und dem Knoten- 
fahrzeugsignal müssen aus wahmehmunp-pychologischen 
Gründen Abstonde von mindestens 50 bis 100 m einge- 
halten werden. In ihrer Gesamtheit stellt jeder Richtungs- 
wechselbetrieb ein kompliziertes vielfach voneinander ab- 
hdngiges Steuerungsmodell dar. 

Bild 12 E Beispiel fur die Anordnung der Ratblinksinalgeber 
Zu 9. Geometrische Anordnung der Signalgebr 

Im Standard sind deshalb auch nur w e ~ n t l i c h ~  Parameter Übereinstimmend mit dem RGW-Standardentwurf/$ wird 

festgelegt. die Signalgebmnordnung kunftig in Aktandsbereichen 
Richtungcwechselsignale sind nicht ibntisch mit den ~ b -  ( von Min bis Mox. ) vorgegeben. 
l ichen dreifarbiwn Fahrzeugsignalen. Richtungswechsel - Signalgeber ~ b e r  der Fahrbahn sollten möglichst weit von 
signale zeigen nur die Befahrborkeiisrichtung einer Spur der Adctellinie entfernt sein,damit das Signal unter einem 
an.Die toträchliche Freigabe der Spur erfolgt erst durch möglichst kleinen Winkel gesehen werden kann. 
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Die gegenwörtig zugelassene Mindestentfernung von 3,O m 
berücksichtigt gewisse techiiisch k o m i s c h e  Zwönge, und 
sollte nicht die Regelltbung sein. 

Zu 10. Verkehnzeichen' 

Dieser Abschnitt wurde neu in den Standard aufgenommen 
und ergunzt den Standard TGL 12096/01, Er weht  nur die 
Anbringung von Verkehnzeichen an Fahrzeug-Einfahnig- 
nalgebem . An anderen Signalgebennasten wllten,außer an 
Geschwindigkeitssignalen, keine Verkehnzeichen angebmcht 
werden. 
Alle anderen Forderungen an das Verkehrszeichen w l b t  
sind in dem Standard TGL 12096/01 b m .  in den vom 
Md l hemtmgegabenen Hinweisen/26/ enthalten, und fest- 
gelegt. 
Da LSA jederzeit ausfallen bzw. abgeschal tet werden können, 
und auch dann eine eindeutige Verkehnfuhrung möglich sein 
muß,ist Indirekt festgelegt,daß Knotenpunkte mit LSA im- 
mer mit positiven und negativen Vorfahrtszeichen ausge- 
r0ltet sein müssen. 
Verkehnzeichen sollen an der dem Verkehr abgewandten 
seih neben den Signalgebem angebmcht werden,Sie uber 
den Signalgebem anzubringen ist mtIglich und im Ausland 
auch verbreitet. ¿ Die Mindestabsnnde zwischen Verkehrszeichenmterkante 
und Geh-bm. Radbahn darf iedoch 2,O m nicht unter- 
schreiten. Das gilt immr,auch an LSA außerhalb von Ort- 
schaften. 
Sigwlgebennasten mit positiven b m .  negativen Vorfahrt- 
reichen sind rundherum gelb b m .  mt/weiß anzustreichen, 
damit soll erreicht werden,daß sich alle Verkehrutröme 
~ b e r  die gesamte Vorfahrtregelung am Knoten informieren 
kmnen. 

b 
Bild 13 E Beispiel fur die Anordnung der Richtungrwechrel- 

signale uber der Fahrbahn 

Zu 11 . Verkehntechnische Grundlagen, Sicherheitsforder- 
ungen fur Signal~ogmmrne 

Dieser Abschnitt des Standards enthalt neu u.a. Forder- 
ungen zur Freigabeverriegelung m d  Lampen~berwachung, 
die wesentlich die Sicherheit der Lichtsignalanlagen er- 
htrhen . 
Obwohl die bergangszeiten und die Werte zur Zwischen- 
zeitenberechnung Ietzlich im wesentlichen unvertindert 
wieder im neuen Standard encheinen,~ gab es doch da- 
zu in der Entwurfssphase wiederum vielfaltige Diskussionen 
und Ande-&gsvonchlage. 
G muß vommgeschickt werden,daß keinerlei Unfölle be- 
kannt geworden sind,die auf unzureichende Zwischenzeit- 
annahmen nach TG L 12094/04, Ausg .1974, zurückrvf0hren 
gewesen wören.Die Standard war a lw sicher,Wenn also die 
Werte mvewndert ~bemommn wurden,ist damit zu rech- 
nen,daß auch der neue Standard sicher ist,außerdem ist 
eine Kontinuitöt der Berechntngen als solch möglich. 
Andererseits wurde &nchiedentlich diskutiert,daß eine 
möglicherweise zu hohe Sicherheit zur Kapazi#hminder- 
ung f~hrt,Das ist ein generelles Problem aller Zwischenzeit- 
bemchnungen. Unter Bezugnahme auf die hier gewählten 
theore~ischen Berechnungsannahmen ist dieser Vorwurf un- . 
richtig;in pmxisist jedoch ein teilweiSe von den Berechnungs 
annahmen abweichendes Fahrverhalten zu beobachten (An- 
halten vor Gdb ) ,daß dann zumindest rechnerisch zu einer 
minimalen mchnerrischen Abnahm der Durchlaßfähigkeit 
fuhrt. Rechnerisch deshalb, weil auch bei den Durchlaß- 
fähigkeits-Bemchnungsverfahren von einer Reihe von An- 
nahmen und Vereinfachungen ausgegangen wird,die fur die 
Verhaltnisse am Knotenpunkt mit den kleinen Zeiteinheiten 
(Umlauf) und den individuell stark streuenden Verkehn- 
verhalten nur bedingt zutreffen. 
Z.B. sind selbst in Spitzenstunden bei weitem nicht alle 
Grünreiten gleich oder ~berhaupt ausgelastet, t m h  uber- 
lasteter Stundenwerte. 
Eineneib muO jede Berechnug von gewissenmöglichst ge- 
nauen-Annahmen ausgehen, andereneih muß eine Perfektio- 
nierung des Rechenmodells dort aufhtrren,wo die Ungenauig- 
keiten in den &legungsg&ßen jede rechnerische Verfeiner- 
ung ~bertrifft . 
Das gilt qvch für die Zwischenzeitberechnung.Der berech- 
nende kienieur muß die Verhtiltnisse des Knotenpunktes 

* P  Sachkenntnis einschlitzen und im Zweifelsfall fUr jaden 
notenpunkt von neuem die Sicherheit das Knotenpunktes 

nachweisen Deshalb laßt auch der neue Standard eine Ab- 
weichung von den im Bild 23 dargestellten Parametern zu, 
sofem das die Sicherheit und Effektiviwt des Knotenpunktes 
erhöht und schriftlich begr~ndet wird. 

750 m 100 bis 150 m 

Mindertwert L 5 0 m  

Einfohrsignol nm mhoten. 
D FußgQqerciQnd a Knoten 

W RichtungswubseIs'gnoI 

Bild 14 E Beispiel fur die priruipielle Anordnunfder RichtungswechaelsignaIe im Lageplan 
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Von welchen Annahmen muß ausgegangen werden: 
- der StVO und den dort festgelegten Signalbildfolgen 

und deren Definition 
- den Mindestbremsverzügerungen gemäß S t M O  (b = 3,O 

bzw. 3,s m/s2 ) 
-den bei Nässe auf die Straße ubertragbaren Bremsver- 

zögerungen 
- einem "NormaIverkehnteilnehmer,d. h.einemVerkehrstei1- 

nehmer,der uber ein Mindestmaß an Verkehnt~chtigkeit 
und Stmßenverkehnerfahrung verfugt und der ku einem 
verkehrsaerechten Verhalten bereit ist 

- einer Verkehnanlage,die den Mindestanforder~ngen~die 
ein "NormalverkehrsteiInehmer" erwartet, entspricht (also 
z. B. keine Schlagltrcher aufweist,denen auszuweichen ist). 

Die Übergangszeiten sind konstante Werte und kunden den 
Wechsel der Signalbilder Rot und Grun an. 

Grün + Gelb und Gelb 
Für den Ubergang von Grun zu Rot ist aus fahrdynamischen 
Grunden eine Mindestzeit unbedingt erforderlich,da in  Fahrt 
befindliche Fahrzeuge nicht in  beliebig kurzer Zeit anhalten 
können. Diese Übergangszeit muß so grofl bemessen sein, daß 
entweder vor Rotbeginn die Aufstellinie noch uberfahren oder 
ein normaler Bremvorgang noch vor der Aufstellinie abge- 
schlossen werden kann. 
Der notwendige Bremsweg setzt sich aus den Fahrwegen 
während der Reaktions-und Entscheidungszeit,der Breman- 
sprechzeit und dem eigentlichen Bremsweg zusammen. 
Die Reaktions-vnd Entscheidungszeit kann mit 1,O s ange- 
nommen werden,wobei htrhere Werte durchaus keine Selten- 
heit dantellen /10/. 
Die Bremsansprechdauer betwgt je nach Fahrzeug 0,2 bis 
0,6 s. 
Die Mindestbremszeit ist abhängig von der Zufahrtge- 
schwindigkeit und der fahrzeug- und stmßenabhängigmög- 
l ichen Bremsverzügerung, die ein normales Anhalten (keine 
Gefahrenbremsung I) zuläßt, 

Die in der STVZO geforderten Mindestbremverzögerungen 
müssen deshalb als Annahme fur die Mindestubergangszeit, 
fur die immer eine eindeutige Fahrer-Reaktion w l i c h  
ist, zugrundegelegt werden. Fur die Zvfahrtgeschwindig- 
keiten ergeben sich bei einer Bremverztrgerung b folgen- 
de Mindestubergangszeiten / l2 / : 

Die aus technischen und psychologischen Gr~nden mit 
6,Os bemessene Übergangszeit Grun +Gelb und Gelb ist 
also sehr reichlich bemessen. Dabei wird jedoch zwischen 
den Signalbildem GrUn +Gelb und Gelb kein Unterschied 
gemacht. 
GrUn + Gelb sollte urspr~nglich jedoch nur eine Vorinfor- 
mationszeit von Gelb sein. in der die Reaktions-vnd Ent- 
scheidbngsprozesse abgeschlossen werden so1 I ten,während 
bei Gelb der eigentliche Brems-bzw. Durchfahrvorgang 
ablaufen sollte,und zwar so,wie es die UN-Konvention 
/4/ definiert:I1bei Gelb darf kein Fahrzeug die Aufstell- 
linie Uberfahren,außer,wenn es sich beim Aufleuchten des 
gelben Lichtsignal sa nahe an dieser befindet,daß es unter 
den Bedingungen einer ausreichenden Sicherheit vor Wber - 
fahren der Aufstellinie nicht mehr angehalten werden 
ktrnnte . I' 

m - 

F 
.$ 60- S = Bnmkurve mit  Bnmsverzögemg bB,' 2.5 m/% 

B1 

wedm m ß  

10 20 30 60 50 60 70 
Annöherung~schwindigkeit in km/h 

Bild 15 E Bremswege SB und Fahrweg SF i n  Abhängigkeit von 
der Geschwindigkeit fur eine Gelbzeit von 3,Os 
(Reaktionueit und Enhcheidungszeit in Grün + 
Gelb- Phase) 

3 
Tatsächlich wird in der Pmxis jedoch meist G ~ n t G e l b  
der gelben Signalfarbe gleichgesetzt. Die so entstehende 
lange Übergangszeit ist jedoch problematisch,da die Streu- 
ung der Enhcheidungszeiten und damit die kritischen Situa- 
tionen zunehmen. Die allgemeine Gelblichtproblematik 
nimmt zu /14/. Daher auch vermutlich das mitunter ausge- 
sprochene absolute Fahwerbot bei Gelb.Damit wird aber 
Gelb zu Rot. 
Vorteilhaft wirkt sich die lange Wbergangszeit bei der 
Zwischenzei tbemessung aus, wenn der Anteil langsamfahren - 
der Fahrzeuge hoch ist,da diese in  den ~tiumeitannahmen 
nicht ber~cksichtigt sind. 
Andererseits ist bei homogenen schnellen Verkehr dadurch 
eine verringerte Gelb~berfahrzeit (tu) von 1,O bis2,Os ge- 
rechifertigt und dann auch durchaus zuldssig. 

Rot + Gelb 
Die ubergangszeit Rot + Gelb ist im Gegensatz von 
Grun + Gelb, Gelb fahrdynamisch nicht erforderlich. Sie @ so1 l lediglich Verlustzeiten,dle durch des Anfahren aus 
dem Stand enistehen ,verringern. 
Rot + Gelb soll so kua  sein,daß Fruhstarts unterbunden 
und die mit fliegendem Start einfahrenden Fahrzeuge hach- 
stens mit der zulässigen Geschwindigkeit bei Grtlnanfang 
die Aufstel linie ~berfahren ktrnnen. 
Erfahrungsgemtiß beträgt diese Vorbereitungszeit k u t e  
1,O bis 2,O s. 

Bei einer Rot + Gelb-Zeit von 2,0 s wurde aus Geschwindig- 
keitsabstandsuntersuchungen /13/ ermittelt,daß bei einer 
Beschleunigung von 1,3 m/s2 die Aufstellinie bei fliegen- 
dem Start noch mit einer Geschwindigkeit von rund 
70 km/h uberfahren werden kann(bei einer Haltentscheidung 
mußte mit b = 3,5 m/s2 abgebremst werden ). 
Aus Gr~nden der ~icherheit wäre eine Rot + Gelb-Zeit 
von 1,O s emFf eh1enswert.A~ technischen Gr~nden wurde 
jedoch die Rot + Gelb-Zeit von 2,O s beibehalten. 

Zu 1 1 .2. Zwischenzeiten 

Das gewählte Zwischenzeitberechnungsverfdiren beruht auf 
der Zerlegung fahrdynamischer Vorgänge auf dem Knoten- 
punkt beim Signalwechsel unter der Annahme bestimmter 
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Konfliktfdlle und fahrdynamischer Werte. 
Die fahrdynamischen Werte wurden unvertindert aus dem 
alten Shndard ~bernommen. 
Die erforderliche Zwischenzeit in s errechnet sich wie 
folgt: 

Da die Zwischenzeiten maßgebend dieSicherheitder Licht- 
signalanlage bestimmen, müssen sie besonders sorgfeil tig be- 
rechnet werden. 
Die Zwischenzeit ist genau zu ermitteln ( eine Dezimale 
hinter dem Komma )und auf volle Sekunden zu runden. 
Diese Fedtiegung ist neu, <0,5 kann also auch abgerundet 
werden. lm Zweifelsfall immer zuguhsten der Sicherheit! 
Ver~ndert~wesentlich differenzierter als f ruher wurden die 
Überfahrreiten fur die Straßenbahnen. 
Bei der raumenden Straßenbahn wird nach wie vor die hal- 
be Zugleinge in  Ansatz gebracht,da es unwahncheinlich ist 
daß ein einfahrendes Fahrzeug die den Knoten rtiumende 
Straßenbahn Ubenieht. 
Die im Bild 23 des Standards fesbelegten Rdum-und Ein- 
fahwerte stellen Richtwerte dar und ber~cksichtigen nicht 
besondere 6rtliche Verhaltniue hinsichtlich Knotengeometrie 

-F 

und Verkehnmischung . lm Bedarfsfall k6nnen bzw. müssen 
die Rdum-und Einfahrgeschwindigkeiten verdndert werden, 
sofern eine h6here Sicherheit dieses erfordert. Die konkreten 
Werte sind durch Messungen zu ermitteln. 
Eine Verminderung der Zwischenzeitwerte ist nur dann ge- 
stattet,wenn die Verkehrssicherheit nicht gemindert wird. 
So k6nnen beispielsweise bei ~bemiegend homogenen Pkw-Verkehr 
und fehlenden bzw .gesondert signalisierten Kadfahrern die 
Gelb~berfahrzeiten um 1,O bis 2,O s verkurzt werden. 
Andereneits müssen regelmdßig oder hdufig auftretende 
langsame Fahtzeuge in den Zwischenzeitberechnungen be- 
rücksichtigt werden. 
Der Radfahrer braucht nur dann nicht ber~cksichtigt zu werden 
wenn er gar nicht oder nur selten und vereinzelt auftritt. 

Bild 16 E Schema zur Zwischen zeitberechnung 
Konfliktfall I : Kfz aus K1 (Geradeausfahrer) räumt, 

Kfz aus K2 fdhrt ein 
Konfl iktfal l 11: Kfz aus K1 (Linksabbieger) räumt, 

Fußgänger F2 lduft ein 
%= Rtiumweg 

Tritt er zu irgend welchen Zeiten als Pulk oder regelmdßig 
auf,m!ß er unbedingt berücksichtigt werden. 
Alle Anderungen sind schriftlich zu begrlinden und den Sig- 
nalpmgrammunterlagen mit Datum,Verändening, Begr~ndung 
und Namen des Vereinderen beizuF~gen,Das ist wichtig,um 
bei eventuellen Unfdllen schnell die Gründe fur abweichen- 
de S!gnalprogramme kennenzulernen. 
Die Anderungen zu Bild 23 k6nnen in Eignnverantwortung 
des Projektanten bzw. Rechtsträgen durchgef~hrt werden, 
ohne. daß eine Ausnahmegenehmigung eingeholt werden 
muß. 
Die Zwischenzeiten iedes Signalpmgramm sind in einer 
Matrix oder Tabelle zusammenzustellen. 
Die fUr Fußgdnger empfohlene Rdumgeschwindigkeit von 
1,3 m/s sind recht hoch und sollten auf keinen Fall dort 
Anwendung finden,wo oft Kinder,Fmuen mit Kindern und 
altere Menschen die Fahrbahn ~berqueren,sowie nicht in 
oder an Erholungsgebieten. Dort 'ist mit 1,O m/s zu rechnen. 
Die fUr Kfz und Radfahrer in Bild 23 vorgegebenen Werte 
stellen in allen Fdllen obere Werte dar und sollten keines- 
falls erh6ht werden. 
In der Praxis wird meist langsamer ge+hren.Durch die 
langen Übergangszeiten werden jedoch eventuell auftretende 
Fehlzeiten eliminiert. 
FUr bei' Grünanfang einfahrende Fahrzeuge wird in der Regel 
mit fliegendem Start gerechnet.Mit Anfahren aus dem Stand 
durf nur in Ausnahmefällen gerechnet werden, z. B. bei einer 
vollverkehnabhdngigen Einzel-LSA,in der in allen Zufahrten 
immer Frlhrzeuge zum Stehen kommen. 
In Koordiniemgen darf nie mit Anfahren aus dem Stand 

Knoten 3 . 14 : Antonolatz Gera 
Zwischenze itmatrix 

Signalprogramm 1 ( nach TGL 12096/04 ) 

Bild 17 E Beispiel einer Zwischenzeitmatrix ohne Berücksich- 
tigung abbiegender Fahrzeuge und Radfahrer 

3 

gerechnet werden. 
Beim Anfahren aus dem Stand kann fur Kfz mit einer An- 

Bild 13 E Zusammenhang zwischen Räumzeit in Abhdngigkeit 

fahrbeschleunigung von ba = 3,5 m/s2 gerechnet werden, 
verschiedenen .bumgeschwindigkeiten und zugeh6ri: 
rechnerischen Llberfahrzeiten /20 / 
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Bild 19 E AnfahrreitdiagmG fUr Tatra-Stmßenbahnen/28/ 
1= 2T4D+'l B4D bei horizontaler Gleislage 

2T4D in Steigung (Br~ckenrarnpe der Dr. Rudolf- Friedrich - Brücke 
Dresden ) 

2=2T4D+1 B4D in Steigung ( B~ckenmrnpe der Dr. Rudolf qriedrich-Brlicke 
Dmsden) 

Bild 20 E Zusammenstellung einiger Rtiurnv.- Einfahrgeschwindig- 
keiten von Kfz und Radfahrern in venchidnen nationalen Vonchriften 
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Zu 1 1 .3. Verriegelung 

Um eine weitestgehende Sicherung feindlicher Freigabe- 
, zeiten untereinander ~u'erreichen~m~ßten sowohl die Grün- 

zeiten ,als auch die anschließenden Ubergangs-und Zwi- 
schenzeiten gegeneinander verriegelt werden.Da die gegen- 
; wdrtigen Steuergertite primär nur Grun gegen G r ~ n  ver- 

riegeln, sollen zvs~tz!i.cll,soviel als technisch möglich wei- 
tere Zeitabschnitte ( Ubergangs~eiten~Zwischenzeiten ) ge- 
geneinander verriegelt werden, um weitgehend das'gesamte 
Signalprogramrn gegen einen fehlerhaften Ablauf zu sichern. 

Die Verriegel~n~srrdglichkeiten sind nur begrenzt im Steu- 
ergerät vorhanden;deshalb wird es nicht immer  glich alle 
unvertriiglichen Zeiten vollst~ndig gegeneinander zu ver- 
riegeln. 

Aus Sicherhei~überlegungen sollen alle Rot-Lampen und 
eventuell weitere Lampen ( z. B. Fußgängergrün ) gegen 
Lampenausfall überwacht werden,d, h, bei Lampenausfall muß 
die gesamte Anlage ausschalten. 

& Da die gegenwartig eingesetzte Allgebrauchsg!~hlampe je- 
doch nur eine geringe Lebensdauer besitzt, bedeutet eine 
hohe Überwachung auch hohe Ausfallquoten der LSA.Des- 
halb sollten vorerst nur die notwendigsten und wichtigsten 
Lampen ~berwacht werden.Wenn kunftig stabilere Lampen 
vorhanden und eine bessere Wartung gewahrleistet sind, 
dann sollten soviel Lampen als W l i c h  ~berwacht werden. 

Im Rahmen der Standardforderungen sind Gruppen~berwachungen 
anzustreben . 

b 
I 1 0  

Bild 21 E Überwachung von Rotlampen 

Schl~ßbernerkun~en 

Der Standard entspricht in seinen wesentlichsten Parametern 
vergleichbaren internationalen Vorschriften. 
Die Sicherheit des ständig zunehmenden Stmßenverkehrs 
kann mit den festgelegten Pammetem an Lichtsignalanla- 
gen technischerseits auch künftig gewahrleistet werden.' 

In einigen Punkten rnußten gewisse Kompromisse zwischen 
wünschenswerten Festlegungen und ökonomisch realisierbaren 
Möglichkeiten eingegangen werden ( z. B. Signalgeber, Ver- 
riegelung der Freigabezeiten ). 
Trotzdem ist in allen Fallen noch eine ausreichende Sicher- 
heit gegeben. 
Ineinigen Punkten waren die durch die geetzlichen Fest- 
legungen vogegebenen Bedingungen ( z. B.Signalbildfolgen) 
als Prtimissen vogegeben und bestimmten die Aussagen dsr 
Standards (z. B, Zwischenzeiten, Stmßenbahnsignale ). 

Durch die Übernahme weiterer inteniationaler Regelungen 
z. B. des in Ausarbeitung begriffenen RGW-Standardentwurfes 
zur ~ichtsi~nalsteuerun~/3/ müssen auch ietzt noch nicht 
oder anden untersuchte verkehntechnische Probleme neu 
durchdacht und gegebenenfalls vertindert werden. ( z. B. 
andere bzw. neue Übergangszeiten f ~ r  Fahrzeuge,Radfahrer 
und für Fußganger bei geänderter Signalbildfolge - ohne 
Grün + Gelb, bzw. ohne Rot + Gelb) 

Außerdem mussen einige neue Aussagen des Standards, z. B, 
zum Gel bbl inken, zur Richtungswechselsignal isierung in 
ihrem praktischen Einsatz hinsichtlich ihrer Vor-und Nach- 
teile beobachtet und bei Bedarfverändert werden. 

Zusammenfassend werden nachstehend nochmals alle Änderung 
und Eganzungen des Standards Ausgabe 1978 gegenüber der . 
Ausgabe 1974 aufgef~hrt : 

1. Der Abschnitt Begriffe entfällt, da diese in Standard 
TGL 12100 enthalten sind. 

2, Der Koordinierungsabstand wird von 1000 auf 750 m ver- 
ringert. 

3. Neu aufgenommen wurden Forderungen über 

- das Ein- und Ausschalten der LSA 

- den Betrieb von Fußg~nger- und Einzel -LSA 

-die Abdeckung bzw. Demontage von nichtbetriebenen Sig- 
nalgabem 

- die Abschaltung von nicht dem Verkehr angapaßten LSA 
in  v~rkehrsschwachen Stunden. - 

4. Alle Forderungen an den Signalgeber wurden in einem 
Abschnitt vereinigt. 

5. Die ~ichtstcirkeforderun~en fur Signalgsber wurden erhoht 
und auf andere Signalgeber ausgeweitet . 
Newufgenommen wurden: 
- erforderliche Lichtst~rkeverteilung - Lichtsttirken bei Tag- und Nachtschaltung 
- Lichtst~rkefordsrungen fur Blinksignale und Signale mit 

300 mm Durchmesser. 

6, Statt der Ausrichtung der Signalgeber auf einen Punkt 
wird die parallele Ausrichtung gefordert. 

7. Die Anordnungsforderungen fur Fahrreug-Einfahrsignalgeber 
mit 300 mm Durchmesser werden reduziert. 

8. Als fbgelanordnung fUr Fahrreugeinfahnignalgobr wird 
mindestens e i n  Signolgeber rechts neben und ein Signal- 
geber ~ b e r  der Fahrbahn gefordert. 

9. Anordnungsbeispiele der Signalgeber erscheinen nur noch 
in den Erlifuterungen 

10. Die kombinierte Pfeilmcnke geradeaus und rechts ist nur 
noch als Ausnahme zulässig. . 

11 Die Fahrspur- und Richtungssignalisierung wird zur Spur- 
signalisierung zusammengefaßt 

12. Forderungen zur Anordnung der Spursignale werden 
prtlzisiert . 
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13 Es werdan Forderungen zu Bild 23 der STV 0 aufge- 
nommen 

14. Die Anzeigeanforde~ngen fur Gaschwindigkeituignale 
werden den praktischen Bedingungen angepaßt. 

15. Neban der Lampnmatrix werden andere Geschwindig- 
keitsanzeigesyrtem zugelassen. 

16. FUr Stmßenbahnen kann das weißblinkende Signal (ST 6b 
der SO Stmb) und eine modifizierte Vonignalisierung einge- 
fuhrt werden. 

17. Innehtriebl i c h  Vorfahrtmgelungen der Stmßenbahn 
werden zugelassen. 

18, Radfahrenignale sollen nur noch an Knotenpimkten 
mit Radbahnen betrieben werden 

19. Fußgänger~krgänge sollen fluuiger signalisiert werden. 

26. ~ußgänger~kgänge Uber Bahnkörper der Stmßenbahn 
so1 len gesichert werden, 

21. In ieweils eigenen Abschnitten wurden neu Forderungen 
zum Gelbbl inken und zu Richtungswechselsignalen aufge- 
no mmn. 

22. Die geometrischen Anordnungsrnaße wurden in Überein- 
stimmung mit dem RGW-Standard -Entwurf/3/ prtizisiert 

23. Ergänzend zu TGL 12096/01 wurden Forderungen fUr Ver- 
kehnzeichen an Lichtsignalanlagen aufgenommen. 

24 Der Abschnitt Verkehntechnische Grundlagen wurde 
durch weitere Sicherhmitsforderungen, die Verriegelung und 
die Larnpn~berwachung betreffend, ergänzt. 

25. FUr ~tmßenbahnen wurden differenzierte Überfahr- 
reiten und Mindestgr~nzeiten festgelegt. 

26. FUr Fußgänger werden im Nachtprogmmm kurzer9 Min- 
destgrünzeiten zugelassen 

27. Zwischenzeiten können kunftig nach der Rundungsregel auch 
abgerundet werden. 
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